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Ambitioniertes Reformpaket für
eine gesunde Zukunft
Das Reformpaket und seine Auswirkungen sind nach wie
vor das tagespolitische Thema – auch für die
Ge meindevertreter. Und auch wenn die  Un ge -
wissheit anfangs groß war, wen und wie hart es
den Einzelnen treffen wird, so kommt langsam
Licht in die Dunkelheit. Klar ist: Auch die Ge -
mein den haben ihren Beitrag zu leisten, obwohl
wir schon jetzt die Sparmeister der Nation sind
und bis auf ein Jahr immer ein Nulldefizit abge-
liefert haben. Dazu kommt, dass sich die Ge mein-
 den im neuen Stabilitätspakt verpflichtet haben,
bereits 2012 österreichweit einen ausgeglichenen Haushalt
vorzuweisen. Und wir sind auf einem guten Weg dahin. 
Das vorliegende Reformpaket wird die Kommunen in
mehreren Bereichen treffen: Da ist zum einen der Wegfall
des Vorsteuerabzuges für Infrastrukturprojekte. Bislang
haben viele Gemeinden Bauprojekte in KGs oder andere
Rechtsformen ausgelagert, um die Umsatzsteuer zu sparen.
Mit dem Wegfall dieser Möglichkeit verteuert sich ein
Großteil der Bauprojekte um zumindest 20 Prozent. Wir
fordern daher, angemessene Übergangsbestimmungen,
damit die Rechtssicherheit gewahrt bleibt. Aber auch der
Schüler- und Kindergartentransport verteuert sich für die
Gemeinden durch den Wegfall der Vergünstigungen bei
der Mineralölsteuer. Der Gemeindebund hat auch eine
Resolution an die Bundesregierung beschlossen. Darin
 fordern wir einerseits eine Neufeststellung der Einheitswerte.
Wir halten dies auch im Lichte der Verfassungskonfor mität
der Einheitswerte für essentiell. Außerdem wünschen wir
uns bundeseinheitliche Regeln für die Planungskosten bei
der Flächenwidmung, denn zur Zeit  tragen die Gemeinden
die Last, während die Grundstückseigentümer profitieren. 
Noch sind nicht alle Details des Reformpakets klar. Tatsa-
che ist, dass wir Gemeindevertreter immer unseren Spar-
willen bekundet haben und diesen auch seit Jahren vorle-
ben. Wir waren immer bereit, unsere Hausaufgaben zu
machen und stehen auch Reformen offen gegenüber.
Wichtig für uns: Der einheitliche Beteiligungsschlüssel an
den gemeinschaftlichen Bundessteuern wurde nicht ange-
tastet, und wir sind zumindest an den zusätzlichen Ein-
nahmen beteiligt. Wichtig ist für uns auch, dass gleichzei-
tig die Einheitswertdebatte ernsthaft angegangen und die
Grundsteuer als Gemeindesteuer abgesichert wird. Jetzt
geht es an die Umsetzung, und da müssen wir uns mit
vereinten Kräften den Herausforderungen stellen – für
unsere Bürger und unser Land.

LAbg. Bgm. Mag. Alfred Riedl
Präsident

Aus erster Hand
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Mit dem Spar- bzw. Reform pa-
ket hat die Bundesregierung
ein ambitioniertes Pro-

gramm zur Sanierung der Staats fi-
nanzen vorgelegt. „Viele der an gekün-
digten Maßnahmen werden die
Gemeinden vor gewaltige Heraus for-
derungen und Probleme stellen“, weiß
Gemeindebund-Präsident Helmut
Mödl hammer. „Allein der Wegfall der
Vorsteuer-Regelung wird die Investi ti-
onstätigkeit der Gemeinden bei Infra-
struktur-Projekten massiv einschrän-
ken und zu Mehrkosten von 20 Pro-
zent führen“, so Mödlhammer. „Die
Gemeinden sind freilich die größten
öffentlichen Investoren des Landes,
wenn sie diese Rolle nicht mehr aus-
 füllen können, sind tausende Ar beits-
 plätze in der Wirtschaft in Gefahr.“

Bauprojekte werden 
für Gemeinden teurer
Gemeindebund-Vizepräsident und
GVV-Chef Alfred Riedl schlägt in die
gleiche Kerbe: „Bislang haben viele
Gemeinden ihre Infrastrukturprojekte
in KG oder andere Rechtsformen ausge-
lagert, um Vorsteuer zu sparen. Mit
dem Wegfall dieser Möglichkeit ver -
teuert sich ein Großteil der Bauprojek -
te um zumindest 20 Prozent. Es ist im
Grunde auch nicht zumutbar, dass
Gemeinden, die unter den bisherigen
Bedingungen geplant oder sogar schon
zu bauen begonnen haben, nun  um -
kalkulieren müssen. Da stecken ja
komplexe Finanzierungsfragen und
auch Darlehen dahinter, eine  Preis -
steigerung von 20 Prozent von heute auf
morgen ist da kaum zu verkraften.“
Gemeinsam fordern Mödlhammer und
Riedl daher eine längere Übergangszeit.
„Für jene Gemeinden, die Projekte schon
konkret geplant haben oder gerade in

der Umsetzung sind, darf die neue
Regelung nicht gelten“, fordern die
Gemeindevertreter. 

Drastische Verteuerung des
öffentlichen Nahverkehrs
Eine weitere höchst umstrittene
Maßnahme des Sparpakets ist der
Wegfall der Vergünstigungen für Busse,
Schienenfahrzeuge und Agrardiesel bei
der Mineralölsteuer. „Das soll dem Bund
insgesamt zwischen 70 und 80 Millionen
Euro pro Jahr an Mehreinnahmen
bringen, betrifft aber praktisch alle im
Ortslinienverkehr eingesetzten Fahr-
zeuge“, wissen die Gemeindevertreter.
„Damit wird der öffentliche Nahverkehr
mittelfristig deutlich teurer werden“, so
Mödlhammer. 

Aktualisierung der 
Einheitswerte gefordert
In einer vom Bundesvorstand des
Gemeindebundes beschlossenen Reso-
lution an die Bundesregierung fordern
die Gemeindevertreter nun die Aktua-
lisierung der Einheitswerte. Diese
wurden seit Jahrzehnten nicht mehr
aktualisiert, sind aber die Basis für die
Einhebung der Grundsteuer, kritisieren

die Gemeindevertreter. Damit erhöht
sich mit jedem Jahr die Abhängigkeit
der Gemeinden von ihren Anteilen an
den Bundessteuern, den so genannten
Ertragsanteilen. 
Weiters bestehen die Gemeindever-
treter darauf, dass die Grundsteuer auch
weiterhin eine reine Gemeindeabgabe
sein soll. Erste Begehrlichkeiten zu einer
„Verländerung“ der Grundsteuer werden
strikt abgelehnt. Der Bund, konkret das
Finanzministerium, wird dazu aufge-
fordert, eine Neubewertung der Grund-
stücke und damit eine Aktualisierung
der Einheitswerte, offensiv anzugehen. 

Maßnahmen zur Mobilisierung
von Bauland sind nötig
Ein weiterer Dorn im Auge ist den
Gemeindevertretern das Fehlen bundes-
einheitlicher Regeln für die Planungs-
kosten, die bei Flächenwidmungen
entstehen und in der Regel bei den
Gemeinden hängen bleiben. „Wir brau-
chen Regeln, mit denen die Planungs-
kosten, die im Zuge der Änderung von
Flächenwidmungen entstehen, den
begünstigten Bauwerbern vorge-
schrieben werden können“, sagt Mödl -
hammer. 

Sparpaket ist gewaltige
Herausforderung
Gemeindebund will kein Aufschnüren, aber Präzisierungen

Der Bundesvorstand des Gemeindebundes beschloss eine Resolution an die
Bundesregierung, in der unter anderem die Aktualisierung der Einheitswerte
 gefordert wird. Im Bild: Die NÖ-Vertreter Karl Stangl, Kurt Jantschitsch,  Michaela
Walla, Johannes Pressl, Otto Huslich, Manfred Marihart und Karl Moser.
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Bei der Sitzung des Bundesvor-
standes des Österreichischen
Gemeindebundes am 28. Febru -

ar wurde das Präsidium rund um
 Helmut Mödlhammer einstimmig im
Amt bestätigt. 
Erster Vizepräsident bleibt GVV-Chef
Alfred Riedl, zweiter Vizepräsident ist
weiterhin der Chef des niederösterrei-
chischen SP-GVV, Rupert Dworak.
Mödlhammer, der voriges Jahr seinen 60.
Geburtstag feierte, trat seine vierte Amts-
periode an. Seit 1986 ist der gelernte Jour-
nalist Bürgermeister in der Salzburger
Gemeinde Hallwang. In seinen Antritts-
worten betonte er die Überparteilichkeit
des Gemeindebundes: „Es spielt bei uns
kaum eine Rolle, wer welcher Partei
angehört. Sobald es um die Interessen
der Gemeinden geht, halten wir alle
zusammen.“

Präsidium im Amt bestätigt
Der Bundesvorstand des Gemeindebundes setzt auf bewährte Kräfte

Gemeindebund-Präsident Helmut Mödlhammer (Mi.) mit seinen Vizes Alfred
Riedl und Rupert Dworak

Samstag, 24. März 2012
von 9:00 bis 14:00 Uhr

Samstag, 24. März 2012
von 9:00 bis 14:00 Uhr

Samstag, 24. März 2012
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Aktualisierung der Einheits-
werte als Berechnungsgrund-
lage der Grundsteuer 
Die Wirtschaftsentwicklung der letzten
Jahre zeigt noch immer spürbare
Auswirkungen auf die Finanzgebarung
der Gemeinden. Selbst das Jahr 2011
stand noch ganz unter dem Eindruck
des Rezessionsjahres 2009, in dem die
österreichische Wirtschaft real um -3,8
Prozent schrumpfte. 
Mit einem Wirtschaftswachstum im
Jahr 2010 und 2011 ist zwar ein reales
Wirtschaftswachstum gegenüber dem
Vorkrisenjahr 2008 verzeichnen, die
Prognosen für die kommenden Jahre
lassen jedoch nur geringere Steige-
rungen erwarten. Dem gegenüber
stehen Ausgabensteigerungen gerade im
Gesundheits- und Sozialbereich, wobei
zu bemerken ist, dass die Ausgaben stei-
gerung bei weitem über der Einnah-
mesteigerung liegt. Auch wenn durch
Maßnahmen wie dem Pflegefonds die
Ausgabensteigerung und damit die Be -
lastung der Gemeinden in den nächsten
Jahren etwas vermindert werden, sind
die negativen Folgen für die Budgets der
Gemeinden unübersehbar. 
Umso wichtiger ist es, die Finanzkraft
der Gemeinden als größter öffentlicher
Investor zu erhalten bzw. zu steigern.
Die Gemeinden verfügen im Wesentli-
chen über zwei ertragsrelevante aus -
schließliche Gemeindeabgaben. Dies
ist einerseits die Kommunalsteuer und
andererseits die Grundsteuer. Beide
Steuern sind bundesgesetzlich gere-
gelt, und es wirken Bundesbehörden bei
der Vollziehung mit. 
Während der Kommunalsteuer eine
Dynamisierung (Wertanpassung) durch
Bemessung von der Bruttolohnsumme
innewohnt, ist bei der Grundsteuer fest-
zuhalten, dass vom System der neun-

jährigen Neufestsetzung der Einheits-
werte und somit von einer Wertanpas-
sung abgegangen wurde. Die letzte
Ermittlung der Einheitswerte hat im
Jänner 1972 mit Wirkung 1. Jänner
1973 stattgefunden. Die damals fest-
gesetzten Einheitswerte wurden mit 
1. Jänner 1977 um 10 Prozent, mit 
1. Jänner 1980 um 20 Prozent und per
1. Jänner 1983 um 5 Prozent, insgesamt
somit um 35 Prozent angehoben. 
Eine neue Hauptfeststellung der
Einheitswerte wurde durch den Gesetz-
geber jedoch mehrmals verschoben und
bis heute nicht durchgeführt. Die Berech-
nung der Grundsteuer erfolgt daher
auch heute auf Basis der um 35 Prozent
erhöhten Einheitswerte aus dem Jahr
1973. Zwar hat es in den letzten Jahren
verschiedene Initiativen für eine Neube-
wertung gegeben, eine Umsetzung ist
jedoch bis dato nicht erfolgt. 

Es wäre daher dringend erforderlich,
dass eine Aktualisierung der Einheits-
werte in einer möglichst einfachen
Form durchgeführt wird. Dabei geht es
letztlich nicht um eine ungerechtfertigte
Erhöhung der Grundsteuer, sondern
darum, dass die künftigen Einheits-
werte laufend an die allgemeinen Preis-
steigerungen angepasst werden. 
In diesem Zusammenhang ist auch fest-
zuhalten, dass die rechtlichen Rahmen-
bedingungen der Grundsteuer, nämlich
die Ausgestaltung der Grundsteuer als
ausschließliche Gemeindeabgabe, die
Festlegung des höchstmöglichen Hebe-
satzes im Finanzausgleichsgesetz und die
konkrete Festsetzung der Hebesätze in
den Gemeinden, erhalten bleiben sollen.
Eine Übertragung der Kompetenz zur
Festlegung der Hebesätze oder gar eine
generelle „Verländerung“ der Grund-
steuer werden ausdrücklich abgelehnt. 

Grundsteuer muss 
Gemeindeabgabe bleiben
Resolution des Österreichischen Gemeindebundes

Es wäre dringend erforderlich, dass eine Aktualisierung der Einheitswerte in
einer möglichst einfachen Form durchgeführt wird.

p o l i t i k  
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Der Bundesvorstand des Österreichi-
schen Gemeindebundes fordert daher,
dass die Grundsteuer als ausschließ-
liche Gemeindeabgabe erhalten bleibt
und der Bund umgehend eine Neuer-
mittlung der Einheitswerte als Grund-
lage für die Berechnung der Grund-
steuer vornimmt. 

Maßnahmen zur Mobilisie-
rung bereits gewidmeten
Baulands und Kostenersatz
für Planungskosten im Zuge
der Erstellung des Flächen-
widmungsplans 
Der Flächenwidmungsplan ist ein Instru-
ment der örtlichen Raumordnung.
Durch eine Änderung des Flächenwid-
mungsplans, insbesondere bei Ände-
rungen von der Widmungsart Grün-
land in die Widmungsart Bauland
werden die örtlichen Strukturen verän-
dert, und sollen die künftigen örtlichen
Gegebenheiten neu gestaltet werden. Mit
einer Änderung der Widmungsart ist in
der Regel eine wesentliche Wertsteige-
rung für Grundstücke verbunden. Von
dieser Wertsteigerung profitiert der
Grundeigentümer. Für die Gemeinden
ergeben sich aus einer Flächenwid-
mungsplanänderung allerdings erheb-
liche Planungskosten und zusätzliche

Kosten für die Erschließung derartiger
Grundstücke. Auch wenn zumindest
die Erschließungskosten zum Teil durch
Anliegerleistungen abgedeckt werden
können, ergibt sich aus der Praxis durch
die aktuelle Ausgestaltung der landes-
gesetzlichen Regelungen, dass diese
Anliegerleistungen erst mit der
konkreten Bebauung des Grundstückes
zu entrichten sind. Dies führt in vielen
Fällen dazu, dass gewidmetes Bauland
in Erwartung steigender Grundstücks-
preise nicht bebaut bzw. vom Grundei-
gentümer nicht an Interessenten, die zu
einer Bauführung bereit wären, veräu-
ßert wird. Für die Gemeinden entsteht
daraus das Problem, dass sie auf der
einen Seite ihre Aufwendungen nicht
ersetzt erhalten und auf der anderen
Seite für Interessenten kein Bauland zur
Verfügung steht. 
Dazu kommt, dass durch die damit
entstehenden Baulandreserven Neuum-
widmungen ausgeschlossen werden,
bzw. wenn noch Neuwidmungen
zulässig sind, diese an der Peripherie
erfolgen, was zu neuerlichen hohen
Infrastrukturkosten führt. Auch wenn
es in einigen landesgesetzlichen Rege-
lungen Möglichkeiten der Vertrags-
raumordnung gibt, ist zu beachten, dass
diesem Instrument enge rechtliche

Rahmenbedingungen gesetzt sind. 
Es wäre daher erforderlich, dass bundes-
weit rechtliche Rahmenbedingungen
dafür geschaffen werden, dass einerseits
die im Zuge der Flächenwidmung entste-
henden Planungskosten auf die betrof-
fenen begünstigten Grundeigentümer
umgelegt werden können. Ebenso sollten
die rechtlichen Voraussetzungen dafür
geschaffen werden, dass im Falle der
Erschließung von Bauland schon ab
dem Zeitpunkt der Erschließung die
entsprechenden Anliegerleistungen
vorgeschrieben bzw. bei einer Nichtbe-
bauung innerhalb eines festzusetzenden
Zeitrahmens die Grundstücke mit einer
Abgabe belegt werden können. 

Der Bundesvorstand des Österreichi-
schen Gemeindebundes fordert daher,
dass der Bundes- bzw. die Landesge-
setzgeber die gesetzlichen Vorausset-
zungen dafür schaffen, dass die
Planungskosten im Zuge einer Flächen-
widmungsplanänderung den begün-
stigten Liegenschaftseigentümern
vorgeschrieben werden können und
abgabenrechtliche Regelungen im
obigen Sinn geschaffen werden, die es
den Gemeinden ermöglichen, eine
Mobilisierung bereits gewidmeten
Baulands herbeizuführen. 

Mit einer Änderung der Widmungsart ist in der Regel eine wesentliche Wertsteigerung für Grundstücke verbunden. 
Für die Gemeinden ergeben sich aber erhebliche Planungskosten.

p o l i t i k  
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von Raimund Heiss

Am 17. Februar wurde das Stabi-
litätsgesetz 2012, mit dem
unter anderen auch das Um -

satz steuergesetz 1994 (UStH) geän-
dert wird, zur Begutachtung ver sen-
det. Die Begutachtungsfrist endete am
27. Februar. Hier eine kurze Darstel-
lung der umsatzsteuerlichen Än de-
 rungen des Begutachtungsentwurfs,
soweit er die Gemeinden und ihre aus-
gegliederten Rechtsträger betrifft.

Geplante Änderungen 
im UStG
In § 6 Abs 2 UStG wird folgender Unter-
absatz angefügt:
„Der Verzicht auf die Steuerbefreiung
gemäß § 6 Abs. 1 Z 16 und Z 17 ist nur
zulässig, soweit der Leistungsempfänger
das Grundstück ausschließlich für
Umsätze verwendet, die den Vorsteuer-
abzug nicht ausschließen. Der Unter-

nehmer hat diese Voraussetzung nach-
zuweisen.“

§ 12 Abs 10 dritter und vierter Unter-
absatz UStG lauten:
„Bei Grundstücken im Sinne des § 2 des
Grunderwerbsteuergesetzes 1987
(einschließlich der aktivierungspflich-
tigen Aufwendungen und der Kosten
von Großreparaturen) tritt an die Stelle
des Zeitraumes von vier Kalenderjahren
ein solcher von neunzehn Kalender-
jahren.
Bei der Berichtigung, die jeweils für das
Jahr der Änderung zu erfolgen hat, ist für
jedes Jahr der Änderung von einem
Fünftel, bei Grundstücken (einschließlich
der aktivierungspflichtigen Aufwen-
dungen und der Kosten von Großrepa-
raturen) von einem Zwanzigstel der
gesamten auf den Gegenstand, die
Aufwendungen oder die Kosten entfal-
lenden Vorsteuer auszugehen; im Falle
der Lieferung ist die Berichtigung für den

restlichen Berichtigungszeitraum späte-
stens in der letzten Voranmeldung des
Veranlagungszeitraumes vorzunehmen,
in dem die Lieferung erfolgte.“

§ 18 Abs. 10 UStG lautet:
„(10) Die Aufzeichnungen und Unter-
lagen, die Grundstücke im Sinne des § 6
Abs. 1 Z 9 lit. a betreffen, sind zweiund-
zwanzig Jahre aufzubewahren.“

In § 28 UStG wird nach dem Abs. 37
folgender Abs. 38 angefügt:
„(38)
1. § 6 Abs. 2 letzter Unterabsatz ist auf
Miet- und Pachtverhältnisse anzu-
wenden, die nach dem 31. März
2012 beginnen, sofern mit der Errich-
tung des Gebäudes durch den Unter-
nehmer nicht bereits vor dem 1. April
2012 begonnen wurde, sowie auf
Wohnungseigentum, das nach dem
31. März 2012 begründet oder
erworben wird.

Vorsteuerabzug wird 
deutlich eingeschränkt
Geplante Änderungen im UStG durch das Stabilitätsgesetz 2012

Wenn eine Gemeinde ein vor ihr errichtetes Clubhaus an einen Sportverein vermietet, der es nicht ausschließlich zur 
Ausführung umsatzsteuerpflichtiger Umsätze verwendet, ist kein Vorsteuerabzug möglich (Symbolfoto).

r e c h t  &  v e r w a l t u n g  
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2. § 12 Abs. 10 dritter und vierter Unter-
absatz und der Entfall des § 12 Abs.
10a sind auf Berichtigungen von
Vorsteuerbeträgen anzuwenden, die
Grundstücke (einschließlich der akti-
vierungspflichtigen Aufwendungen
und der Kosten für Großreparaturen)
betreffen, die der Unternehmer nach
dem 31. März 2012 erstmals in
seinem Unternehmen als Anlagever-
mögen (wobei § 12 Abs. 12 zu
beachten ist) verwendet oder nutzt;
bei der Vermietung (Nutzungsüber-
lassung) von Grundstücken für Wohn-
zwecke, wenn der Vertragsabschluss
über die Vermietung (Nutzungs-
überlassung) nach dem 31. März
2012 erfolgt.

3. § 18 Abs. 10 ist auf Grundstücke im
Sinne des § 6 Abs. 1 Z 9 lit. a anzu-
wenden, die der Unternehmer nach
dem 31. März 2012 erstmals in
seinem Unternehmen als Anlagever-
mögen (wobei § 12 Abs. 12 zu
beachten ist) verwendet oder nutzt;
bei der Vermietung (Nutzungsüber-
lassung) von Grundstücken für Wohn-
zwecke, wenn der Vertragsabschluss
über die Vermietung (Nutzungs-
überlassung) nach dem 31. März
2012 erfolgt.“

Was bedeutet das für 
Gemeinden?
Vermietungen, die von der USt befreit
sind („Geschäftsraumvermietungen“),
durch Gemeinden
Durch die Neuregelung wird die
Möglichkeit, bei der Vermietung und
Verpachtung von Geschäftsräumen nach
§ 6 Abs. 1 Z 16 UStG zur Steuerpflicht
zu optieren, insoweit eingeschränkt, als
dieses Recht nur dann zusteht, wenn der

Leistungsempfänger hinsichtlich dieser
Leistungen zum vollen Vorsteuerabzug
berechtigt ist.
Unter Geschäftsräumen sind beispiels-
weise Musikprobelokal, Veranstal-
tungssaal, Mehrzwecksaal, Turnsaal,
Büro, Verkaufslokal, Clubhaus (für
Fußball, Tennis, Stockschützen etc),
Kantinen etc. zu verstehen.
Wenn nun eine Gemeinde eine derar-
tige Geschäftsräumlichkeit errichtet
(umbaut, zubaut, saniert etc,), um diese
dann zu vermieten, steht der Vorsteu-
erabzug nur dann zu, wenn der Mieter
die Räumlichkeiten ausschließlich für
die Ausführung umsatzsteuerpflichtiger
Umsätze verwendet. Die Gemeinde hat
nachzuweisen, dass der Mieter der
Geschäftsräumlichkeit diese Räumlich-
keiten ausschließlich für die Ausführung
umsatzsteuerpflichtiger Umsätze
verwendet.

Beispiel: Eine Gemeinde errichtet nach
neuer Rechtslage ein Clubhaus und
vermietet dieses nach Fertigstellung an
den Sportverein.
Frage:Kann die Gemeinde den Vorsteu-
erabzug aus den Errichtungskosten
geltend machen, wenn sie an den Sport-
verein vermietet?
Antwort: Es ist keine Option in die USt
und damit kein Vorsteuerabzug bei der
Gemeinde möglich, weil der Sportverein
das Clubhaus nicht ausschließlich zur
Ausführung umsatzsteuerpflichtiger
Umsätze verwendet.

Weiters wird der Vorsteuerberichti-
gungszeitraum im Zusammenhang mit
Grundstücken von derzeit zehn Jahren
auf 20 Jahre verlängert. Dies bedeutet,
dass bei Grundstücken (insbesondere

Gebäuden), für die ein Vorsteuerabzug
geltend gemacht wurde, bei nachträgli-
cher Änderung der Nutzung (z. B. ein
zunächst steuerpflichtig vermietetes
Gebäude wird in der Folge steuerfrei
veräußert oder steuerfrei vermietet)
innerhalb von nunmehr 20 Jahren eine
anteilige Vorsteuerrückzahlung zu
erfolgen hat.

Vermietung von Grundstücken für
Wohnzwecke („Wohnungsvermie-
tung“) durch Gemeinden
Die Neuregelung der Option in die
Umsatzsteuerpflicht nach § 6 Abs 2
UStG ist auf die Vermietung von Grund-
stücken für Wohnzwecke nicht
anwendbar, weil die Vermietung von
Grundstücken für Wohnzwecke immer
umsatzsteuerpflichtig ist.
Aber die Maßnahme im Zusammenhang
mit der Verlängerung des Vorsteuerbe-
richtigungszeitraums im Zusammen-
hang mit Grundstücken von derzeit
zehn Jahre auf 20 Jahre ist auch bei der
Wohnraumvermietung zu beachten.

Vermietungen von ausgegliederten
Rechts trägern
Für die Vermietungen von ausgeglie-
derten Rechtsträgern (z. B. GmbH, KG)
sind die Neuregelungen betreffend
Option in die Umsatzsteuer nach § 6 Abs.
2 UStG und Vorsteuerabzug sowie
Verlängerung des Vorsteuerberichti-
gungszeitraums zu beachten. Durch die
Neuregelung wird die Option zur Steu-
erpflicht nämlich auch in solchen Fällen
ausgeschlossen, in denen der Leistungs-
empfänger eine nicht zum Vorsteuer-
abzug berechtigte Körperschaft des
öffentlichen Rechts ist.
(Fortsetzung nächste Seite)

r e c h t  &  v e r w a l t u n g  
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Belegaufbewahrung
Da mit der Neuregelung ein genereller
20-jähriger Berichtigungszeitraum für
Grundstücke in § 12 Abs. 10 UStG vor -
gesehen wird, wird auch der Zeitraum
der Aufbewahrungspflicht für Aufzeich-
nungen und Unterlagen betreffend
Grundstücke entsprechend ausgeweitet.
Deshalb sind nach § 18 Abs. 10 UStG die
Aufzeichnungen und Unterlagen, die
Grundstücke betreffen, zweiundzwanzig
Jahre aufzubewahren (z. B. Belege be tref-
fend Kauf, aktivierungspflichtige Auf -
wendungen, Kosten für Großre para-
turen etc.). Die Verlängerung des
Belegaufbewahrungszeitraums betrifft

einerseits Grundstücke einschließlich
aktivierungspflichtige Aufwendungen
und Kosten von Großreparaturen, die der
Unternehmer nach dem 31.03.2012 erst-
mals in seinem Unternehmen als An la-
gevermögen verwendet oder nutzt und
andererseits Grundstücken für Wohn-
zwecke, wenn der Vertragsabschluss
über die Vermietung nach dem
31.03.2012 erfolgt.

Vermeidung von Härten
Zur Vermeidung von Härten wird in 
§ 28 Abs. 38 UStG vorgesehen, dass be -
reits begonnene (Beginn vor dem 31.3.
2012) Miet- und Pachtverhältnisse nicht
unter die Neuregelung betreffend Option
in die USt nach § 6 Abs. 2 UStG fallen.
Überdies sind jene Fälle von der Neure-
gelung betreffend Option in die USt nach
§ 6 Abs. 2 UStG ausgenommen, in denen
der Vermieter/Verpächter das Gebäude
selbst errichtet und mit der Errichtung
bereits vor dem 01.04.2012 begonnen
wurde. Die Verlängerung des Vorsteu-
er berichtigungszeitraumes betrifft einer-
seits Grundstücke einschließlich akti vie-

rungspflichtige Aufwendungen und
Kos ten von Großreparaturen, die der
Unter nehmer nach dem 31.03.2012 erst-
mals in seinem Unternehmen als An la-
gevermögen verwendet oder nutzt und
andererseits Grundstücken für Wohn-
zwecke, wenn der Vertragsabschluss
über die Vermietung nach dem
31.03.2012 erfolgt.

Zusammenfassung
Die Option zur Steuerpflicht bei der
Vermietung und Verpachtung von
Grundstücken steht nur mehr zu,
wenn der Leistungsempfänger dies-
bezüglich zum vollen Vorsteuerabzug
berechtigt ist. Der Vorsteuerberich ti-
gungszeitraum im Zusammenhang
mit Grundstücken wird von zehn
Jahren auf 20 Jahre verlängert. Der
Belegaufbewahrungszeitraum für
Grundstücke wird auf 20 Jahre aus -
gedehnt. Zur Vermeidung von Härten
sind Übergangsregelungen vorge-
sehen.

Mag. Dr. Raimund Heiss
ist Finanzstadtrat in Neulengbach 
und Kommunalexperte bei der

NÖ Gemeinde Beratungs &
 SteuerberatungsgesmbH

Die Dienstbarkeit kann auch für eine
Gemeinde erworben werden. Dies
kommt vor allem bei Wanderwegen,
die jahrzehntelang begangen werden,
in Betracht. Früher haben diese Wege
oft dem Kirchgang gedient oder
wurden (auch) zu Wallfahrtszwecken
in Anspruch genommen. Grundsätzlich
ist davon auszugehen, dass solche
Wege ausgeschildert sind. Je nach
Schwierigkeitsgrad werden sie in unter-
schiedlicher Frequenz in Anspruch
genommen, was einerseits die Häufig-
keit der Benutzung und andererseits
die Anzahl der Benutzer betrifft.
Der aktuelle Fall betraf die Benutzung
eines (ehemaligen) Kirchensteiges, der
auch zu Wallfahrtszwecken diente. Ein
Teilstück des betroffenen Grundstückes
wurde von der Gemeinde verkauft.
Im Kaufvertrag wurde hiebei die

Lastenfreiheit des Grundstückes – ohne
gesonderte Bedachtnahme auf den
Kirchsteig – zugesichert. Im Prozess
wurden daraufhin unter anderem der
Gutglaubenserwerb und der Verzicht
auf diese Dienstbarkeit eingewendet. 
Das OLG Wien hat diesbezüglich aus -
gesprochen, dass der  Gutglaubens -
erwerb d. h., der Erwerb eines Grund-
stückes frei von jeglichen Lasten,
sowohl im Zeitpunkt des Vertragsab-
schlusses, als auch im Zeitpunkt der
grundbücherlichen Einverleibung,
gegeben sein muss. 
Der gute Glaube der Käuferin wurde
in diesem Zusammenhang mit der
Ansicht verneint, dass aufgrund des
markierten und beschilderten Weges
eine offenkundige Servitut vorliegt.
Selbst wenn vom Verkäufer zugesichert
wird, dass keine Servitut besteht, ist der

Verkäufer im Sinne
des Gutglaubenser-
werbes dazu ver -
pflichtet, von sich aus alles ihm  zu -
mutbare zu unternehmen, um zu
prüfen, ob die Zusicherung des  Ver -
käufers tatsächlich richtig ist.
Gutgläubig erwirbt daher nur der, der
sich von der Situation am Grundstück
umfassend informiert und jeglichem
Hinweis darauf, dass das Grundstück
benutzt wird (beispielsweise durch
Erkennen einer entsprechenden
Markierung und Beschilderung als
Wanderweg und Erkennen eines  aus -
getretenen Steiges) nachgeht, dh alles
unternimmt, um festzustellen, ob dieser
Steig tatsächlich noch begangen wird.

Dr. Franz Nistelberger ist Verbandsanwalt des
Gemeindevertreterverbandes der VPNÖ

Rechtstipps aus der Praxis
Offenkundigkeit von Wegeservituten

Franz 
Nistelberger

k o m m u n a l i n f o  

10 NÖGemeinde | März 2012



Stromstörungen in Betrieben
können viele Ursachen haben.
Eines haben sie gemeinsam: sie

müssen so schnell wie möglich be ho-
ben werden, um dem Unter nehmen
teure Ausfälle zu ersparen. Mit Alles-
Sicher Business bietet Wien Energie
seinen Kunden ein umfang reiches
Servicepaket an, das ein volles Jahr
Sicherheit garantiert.

Jederzeit bereit
Egal ob Sonntag oder um vier Uhr
morgens – Die Soforthilfe steht dem
Kunden 365 Tage im Jahr rund um die
Uhr zur Verfügung. Die Abwicklung ist
denkbar einfach. Als AllesSicher
 Business-Kunde genügt ein Anruf, und
der Rest wird umgehend von Wien
Energie erledigt. Die perfekte Organi-
sation des Einsatzes können Kunden
den Spezialisten überlassen. Der
Störungsdienst überprüft sofort, wo
die Störung aufgetreten ist. Liegt die
Fehlerquelle in der Kundenanlage,
macht sich ein Wien Energie Service-
Partner auf den Weg. Innerhalb einer
Stunde ist er vor Ort und hilft rasch. Ist

eine Reparatur nicht möglich, wird eine
provisorische Stromversorgung  her -
gestellt. Die Arbeit kann wieder auf ge-
nommen werden, und Stillstand 
im Betrieb wird vermieden. Lästige
Tele fonate und kostspielige Hand wer -
ker besuche gehören der Vergangen heit
an.

AllesSicher auf einen Blick 
– Jederzeit: 365 Tage rund um die Uhr
erreichbar

– Kompetent: Experten von Wien
Energie und ausgewählte Service-
Partner helfen sofort. Tagsüber, nachts,
am Wochenende, am Feiertag. Kurz:
immer!

– Ersetzen defekter Sicherungen, Schutz-
 schalter und Schaltersteckdosen

– Überbrückung von Mess- und Schalt-
geräten

– Überprüfen von Schutzmaßnahmen
und Erdungsanlage

– Abklemmen oder Trennen von offen-
sichtlich defekten Leitungen und
Geräten 

– Herstellung einer provisorischen
Stromversorgung

Der Kunde trägt lediglich einen mode-
raten Selbstbehalt und geringe Kosten
für Kleinmaterial. Weiterführende
Arbeiten werden von Wien Energie-Part-
nerelektrikern zum Vorteilspreis erle-
digt. AllesSicher Business rechnet sich
ab dem ersten Einsatz.

Angebot für KMU –
ein Jahr kostenlos
Klein- und Mittelbetriebe schaffen mit
AllesSicher Business light um jährlich
nur 21,67 Euro Abhilfe bei Stromstö-
rungen. Im Paket ist ein Einsatz zu
zwei Stunden enthalten. Der Selbstbe-
halt beträgt 6,67 Euro, Kleinmaterial
wird mit 4,17 Euro verrechnet.
Das Angebot gilt für Stromkunden bis
25.000 kWh Jahresverbrauch und ist im
ersten Jahr kostenlos.

Zu jeder Zeit – AllesSicher
Stromausfall und Stillstand vermeiden

Die Soforthilfe
steht dem 
Kunden 365
Tage im Jahr
rund um die
Uhr zur 
Verfügung.

Informationen
Detailinfos zum Service-Paket unter der
Hotline 0800 502 800 oder per
E-Mail an business@wienenergie.at
www.wienenergie.at
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von Hans Braun

Von 12. bis 14. September 2012
findet der 59. Österreichische
Gemeindetag in Tulln statt.

Wie jedes Jahr werden sich auch
heuer wieder deutlich mehr als 2000
Bürgermeister, Mandatare und De le-
 gierte aus nahezu allen Gemeinden
Österreichs zum größten kommunal-
politischen Event treffen. Zeitgleich
findet die bis dato größte Kommunal-
messe statt, die Österreich je gesehen
hat. 
Tulln ist geschichtsträchtiger Boden: Die
Stadt ist eine der ältesten Ansiedlungen
Österreichs und war unter anderem
zentraler Stützpunkt der römischen
Donauflottille im ersten Jahrhundert
nach Christi. 1683 stand Tulln im Mittel-
punkt des europäischen Interesses, als
sich hier die „europäische Armee“ (ein
Heer des Heiligen Römischen Reiches
deutscher Nation unter dem Oberbefehl
des polnischen Königs Jan III. Sobieski)
sammelte, um Wien aus der Belagerung
der Osmanen zu befreien.
2012 blicken zumindest die Augen
Österreichs nach Tulln, wenn sich mehr
als 2000 Bürgermeister und Gemeinde -
mandatare aus fast allen Gemeinden
Österreichs hier versammeln, um zu
diskutieren, zu fordern und sich zu
informieren.

Es wird diskutiert 
und gefordert
Traditionell wird am Gemeindetag viel
diskutiert, und es werden die Forde-
rungen der Kommunen an die Politik
präsentiert. 
Diskutiert wird unter anderem während
der Fachtagung am 13. September, wenn
sich Gemeindebund-Präsident Helmut
Mödlhammer mit hochrangi gen Gästen

den Fragen und Sorgen der Delegierten
stellt. Das Thema ist auch brisant genug:
„Stottert der Wirtschaftsmotor
Gemeinde?“ und bietet Raum für eine
Menge Fragen.
Gefordert wird am Freitag, 14. Sep tem -
ber, wenn der Bundesvorstand den
versammelten Delegierten das For de-
rungspapier präsentiert und die zahl-
reich vertretenen Mitgliedern der
Bundesregierung damit konfrontiert.
Auch heuer wieder werden die Spitzen
des Staates – von Bundespräsident

Heinz Fischer angefangen – vor dieser
„Demonstration der Geschlossenheit“
stehen und wieder realisieren, dass
ohne die Gemeinden nichts geht in
Österreich.

Information ist alles: 
Die Kommunalmesse
Auf der Kommunalmesse präsentieren
sich auf 12.000 m² Firmen aus dem In-
und Ausland, um den Mandataren ihre
Innovationen und Neuheuten zu prä -
sentieren. Von „A“ wie „Arbeitsgruppe

Und wieder blicken 
alle Augen nach Tulln
59. Österreichischer Gemeindetag und Kommunalmesse 2012

TERMINAVISO!

Wir möchten Sie hiermit auf das Datum des 59. Österreichischen Gemeindetages aufmerksam 

machen und Sie bitten, diese für Österreichs Kommunalpolitik so wichtige Veranstaltung in 

Ihren Kalender einzutragen.

Mi, 12. September 2012 9.00 Uhr         Kommunalmesse Tag 1

Do, 13. September 2012 9.00 Uhr         Kommunalmesse Tag 2

 11.00 Uhr         Eröffnung des Österreichischen Gemeindetages

 14.00 Uhr         Fachtagung

 19.00 Uhr         Galaabend

Fr, 14. September 2012 9.00 Uhr         Kommunalmesse Tag 3 

 9.30 Uhr         Österreichischer Gemeindetag

Eine gesonderte Einladung ergeht zeitgerecht. Online-Anmeldungen und Zimmer-

reservierungen werden ab 2. April 2012 auf www.gemeindetag.at möglich sein.

59. Österreichischer Gemeindetag

mit Kommunalmesse

12.–14. September 2012, Tulln12.–14. September 2012, Tulln12.–14. September 2012, Tulln

Mit freundlicher Unterstützung von:

k o m m u n a l i n f o  
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Baum“ über „C“ wie Containex und „R“
wie Rabmer Holding bis „Z“ wie Ziegler
Außenanlagen werden rund 200 Firmen
vertreten sein, die den Gemeinden ihre
Phantasie und ihr technisches Know-
how anbieten werden.

Und natürlich werden alle bedeutenden
Banken Österreichs vertreten sein, die
den Gemeinden nicht nur maßge-
schneiderte Produkte vorstellen werden,
son dern auch mit Rat und Tat
einspringen, wenn irgendwo eine Inve-

stition zu tätigen ist. Damit sich die Besu-
cher die Informationen noch einfacher
besorgen können, gibt es heuer auf der
Messe auch erstmals drei Themen-
schwerpunkte in den Hallen. In der
Halle 6 ist der Fachbereich „Bau“ und in
der Halle 10 die Fachbereiche
„Wasser/Abwasser/Ab fallwirtschaft“
und „Dienstleistungen“. Und für die
schweren und wirklich großen Brocken
gibt es ein großzügiges und zentral gele-
genes Außengelände. 
Auf dem Außengelände sorgen die
Veranstalter des Gemeindetages am
Donnerstag auch für das leibliche Wohl
der Besucher. Motto: „So schmeckt
Niederösterreich“.

Anmeldung
ab Ende März unter
www.gemeindetag.at 
(ACHTUNG: Heuer ist die 
Anmeldung ausschließlich 
elektronisch möglich).
Teilnehmerbetrag: 110 Euro

Der Hauptplatz in Tulln. Die Stadt ist geschichtsträchtiger Boden.

k o m m u n a l i n f o  

Wirtschaft trifft Gemeinde
Treffen Sie die Entscheidungsträger aus 2.357  Gemeinden – 
treffen Sie auf 17 Mrd. Euro Ausgaben!

• 2.500 kommunale Entscheider täglich

• 12.000m² Ausstellungsfl äche

• im Rahmen des 59. Österreichischen Gemeindetages

KOMMUNALMESSE  2012
12. bis 14. September 2012, Messe Tulln

Noch mehr  Service an 3 Messetagen

Jetzt anmelden!
Tel.: 01/532 23 88-33
E-Mail: messe@kommunal.at

www.kommunalmesse2012.at



Die Gemeinden Melk,  Schön -
 bühel-Aggsbach und Zelking-
Matzleinsdorf werden in Zu -

kunft im Bauhof-Bereich zusammen
arbeiten.
Bereits im Jahr 2010 wurde mit der
Grundlagenerarbeitung zu einer mög -
lichen Kooperation von fünf Nachbar-
gemeinden begonnen: Daten der Bau -
hofmitarbeiter, der Gemeindefahrzeuge,
-geräte und -maschinen sowie Wirt-
 schafts hofflächen wurden erhoben.
Darüber hinaus wurden die  Betriebs -
 kosten der Bereiche ermittelt.
Dazu Bürgermeister Erich Ringseis aus
Schönbühel-Aggsbach: „Es wurde
ausführlich diskutiert, wo die Vorteile
einer interkommunalen  Zusammen -
arbeit bei den einzelnen Gemeinden

liegen. Das Projektteam informierte
sich über ähnliche Kooperations modelle
und besuchte vier Gemeinden, die sich
bereits vor Jahren zu einer Zusam-
menarbeit entschlossen haben: das
„Dienstleistungszentrum 4 Sonnen“ in
Oberösterreich, das zur vollsten Zufrie-
denheit der Partnergemeinden funk-
tioniert (siehe auch NÖ Gemeinde
5/2010, Seite 20).“ Verwirklicht wird das
Projekt nun  letztlich in den drei
Gemeinden Melk, Schönbühel-Aggs-
bach und Zelking-Matzelinsdorf.

Gemeinsamer Wirtschaftshof
soll Kosten senken
Die Einführung eines geordneten Beauf-
tragungssystems soll mehr Sicherheit
und Qualität in der Abwicklung der
Aufgaben eines gemeinsamen Wirt-
schaftshofes erwirken.
„Durch Ausnutzung von Synergie ef-
fek ten schaffen Wirtschaftskoopera-
tionen die Möglichkeit, die Kosten dieses
Bereiches zu reduzieren und die
Leistungen langfristig abzusichern und
zu steigern. Begünstigt werden derar-
tige Kooperationen durch die große
Ähnlichkeit der Aufgabenfelder“, erklärt
Alexan der F. Svoboda, Projektmanager
der Stadtgemeinde Melk.
Bürgermeister Thomas Widrich ergänzt:
„Mit der Verwirklichung des gemein-

samen Wirtschaftshofes wird eine sinn-
volle Kooperation ins Leben gerufen, die
helfen soll Auslastungsgrade zu er -
höhen, Leerkapazitäten zu vermeiden,
Engpässe zu reduzieren, Leistungen zu
verbessern und Größenvorteile auch
zu nutzen.“

Arbeitsgruppe entwickelt
jetzt ein Konzept
Eine Arbeitsgruppe – bestehend aus
Gemeindevorstandsmitgliedern der drei
Gemeinden – wird jetzt gemeinsam
mit den Mitarbeitern der drei Bauhöfe
ein Konzept entwickeln. Wenn alles
nach Plan verläuft, kann das IKZ-
Konzept bereits im Sommer den ein zel -
nen Gemeinderäten zur Abstimmung
vorgelegt werden.

Ein Gemeinde-Trio will 
Synergien nutzen
Interkommunale Zusammenarbeit im Bauhof-Bereich beschlossen

„Der gemeinsame
 Wirtschaftshof soll helfen
Auslastungsgrade zu

 erhöhen, Leerkapazitäten zu
vermeiden, Engpässe zu
 reduzieren, Leistungen zu
verbessern und  Größen -
 vorteile zu nutzen.“
Bgm Thomas Widrich, Melk

Die kooperierenden Bürgermeister Erich Ringseis (Schönbühel-Aggsbach),
 Thomas Widrich (Melk) und Gerhard Bürg (Zelking-Matzleinsdorf)

p o l i t i k
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Die evn naturkraft – eine 
100 prozentige-Ökostromtoch-
ter des niederösterreichischen

Landesenergieversorgers EVN – ist
einer der größten und erfahrensten
Windkraftbetreiber Österreichs. Als
solcher trägt sie ein hohes Maß an
Verantwortung für die niederöster rei-
chischen Gemeinden und deren Ein-
wohnerinnen und Einwohner. Derzeit
betreibt die evn naturkraft zehn
Windparks mit einer Gesamtleistung

von 164 MW und deckt damit den
Strombedarf von rund 100.000 Haus-
halten. Damit verbindet sich die
geballte Erfahrung bei nachhaltiger
Energiegewinnung (Sonne, Wind,
Wasser und Biomasse) mit der breiten
Pallette an Dienstleistungen im EVN-
Konzern – von der verlässlichen
Strom-, Gas- und Wärmeversorgung
über das Wasser bis hin zu  Licht -
service, Energieeffizienz und vielem
mehr. 
So bietet die evn naturkraft ein einzig-
artiges Gesamtpaket, das die Bedürfnisse
der Gemeinden in den Mittelpunkt
stellt. Als langfristiger Partner der
Gemeinden –mit Handschlagqualität
und klaren Grundsätzen: 

– Fairness für das Gemeinwohl:
Vorrang für Gemeindegrundstücke
und mindestens zwei Drittel der Pacht-
Einnahmen für die Kommunen. 

– Faires Vorgehen:Keine Planung ohne
Zustimmung der Gemeinden. Die
Bürgermeister sind Erst-Ansprechs-
partner bevor Kontakte zu Grund-
stückseigentümern aufgenommen
werden. 

– Fair Play:Wir geben etwaige Grund-
stücksverträge selbstverständlich
weiter, sollte sich die Gemeinde für
einen anderen Anbieter entscheiden. 

– Faire Information:Die evn naturkraft
plant und betreibt Windkraftanlagen
mit der Bevölkerung und nicht gegen
sie. Deshalb informieren wir früh,
ehrlich und umfassend: von Infor-
mationsabenden, über Gespräche mit
allen ortsansässigen Gruppen und
Stake holdern bis hin zu runden
Tischen.

– Fairness für die Bewohner: Mini-
male Störungen durch Windanlagen
durch enge Zusammenarbeit mit den
Anrainern und die beste Technologie,
die am Markt verfügbar ist. 

– Fairness für Flora und Fauna:Mini-
male Beeinträchtigungen von Tieren
und Pflanzen durch enge Zusam-
menarbeit mit führenden Umwelt-
und Tierschutzexperten. 

evn naturkraft –
Ein verlässlicher Partner 
Windenergie. Gemeinsam für Niederösterreichs Zukunft

Windrad im EVN-Windpark
Markgrafneusiedl

Interessiert?
Sie haben Fragen zur Windenergie,
möchten einen bestehenden Park
besuchen, oder interessieren sich
für Windenergie in Ihrer Gemeinde?
Kontaktieren Sie uns.
E-Mail: evn@evn-naturkraft.at
Tel: 02236/200-0

Erfahrungen von 
Bürgermeistern

„Die Errichtung
eines Windparks
ist eine ebenso
wichtige wie lang-
fristige Entschei-
dung. Ich bin
äußerst froh, dass
wir dabei auf die

Erfahrung, die Stabilität und die
Sensibilität der evn naturkraft
vertrauen konnten.“
Andreas Dockner, Bürgermeister
von Obritzberg (8 Windkraftanlagen,
gesamt 16 MW)

„Die evn natur-
kraft ist der per -
fekte Partner für
unseren Weg in
Richtung Energie-
zukunft. Für alle
Anliegen ein offe -
nes Ohr, für jedes

Problem die passende Lösung!“
Dipl.-Päd. Dietrich Reinfrank, Bürger-
meister von Tattendorf (8 Wind-
kraftanlagen, gesamt 16 MW)

k o m m u n a l i n f o  d e r  E V N
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Das Jahr 2012 steht in Nieder-
österreich ganz im Zeichen der
Solidarität zwischen den Gene-

rationen. „Unser Ziel ist es, die Gene-
rationen so zusammenzuführen, dass
sie voneinander lernen und profitie-
ren können. Aus diesem Grund haben
wir 2012 das ‚Jahr der Generationen‘
ausgerufen“, beschreibt Landeshaupt-
mann Erwin Pröll die Idee zum Jahr
der Generationen.

Niederösterreicher leben 
länger und aktiver
Aktuell sind 23 Prozent der Österreicher
über 60 Jahre alt, im Jahr 2020 sind es
bereits 26 Prozent und im Jahr 2050
rund 33 Prozent. „Dies sollte uns Ge le-
genheit geben, darüber nachzudenken,
dass die Niederösterreicher nicht nur
länger leben als je zuvor, sondern auch
länger aktiv bleiben, sowohl im Arbeits-
prozess wie auch als aktives Mitglied der
Gesellschaft“, betont Landeshauptmann
Pröll. Eine wichtige Aufgabe sei in
diesem Zusammenhang, den Er fah-
rungsschatz der älteren Generation an
die junge Generation weiterzugeben,
insbesondere an Institutionen wie die
Feuerwehr und die vielen Musik ka-
pellen in ganz Niederösterreich, so Pröll.

Zahlreiche Aktionen geplant
Um dem „Auseinanderdividieren“ der
Generationen entgegenzuwirken und
das gegenseitige Verständnis zu fördern,
sind 2012 zahlreiche Aktionen und
Initiativen geplant. „Ein Beispiel dafür
ist das Projekt ‚EU und wir‘, bei dem die
Frage gestellt wird, wie Ältere und
Jüngere die europäische Union erleben.
Damit kann erneut ein Schritt auf ein-
ander zu gemacht werden“, weiß Pröll
zu berichten. Auch im Bereich lebens-
langes Lernen wird es mit einer grenz-

überschreitenden Seniorenakademie
mit einer Region in Tschechien ein
neues Angebot geben.

Ältere Generation ist wichtig
Gerade im Bereich der gegenseitigen
Nachbarschaftshilfe sei die Einbindung
der älteren Generation unverzichtbar.
Landeshauptmann Pröll erinnert dabei
an die Aktiv-Plus-Börse, eine neue Inter-
netplattform, mit Angeboten im Bereich
von Nachbarschaftshilfe, Gartenpflege,
Unterstützung beim Einkaufen oder
Freizeitaktivitäten. Daneben gibt es
noch eine „Aktiv-Plus Karte“ für alle
Senioren mit bis zu 50 Prozent Ermä-
ßigung bei rund 600 Partnerbetrieben,
eine kostenlose Unfallversicherung und
auch kombiniert mit der ÖBB-Vorteils-
card. „Ziel ist es, die hohe Lebensqua-
lität im Land aufrecht zu erhalten“, so
Pröll.

Jahr der Generationen:
Lernen und profitieren
Landeshauptmann Erwin Pröll: Hohe Lebensqualität im Land aufrecht erhalten

Für die ältere Generation wird nicht
nur im „Jahr der Generationen“ viel
geleistet. 

Die Jüngsten sind die Zukunft unseres Landes. Die ältere Generation kann mit
ihrem Erfahrungsschatz punkten.

k o m m u n a l i n f o  d e r  V P  N i e d e r ö s t e r r e i c h
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Die gemdat NÖ lädt zur Fach-
messe für Kommunalver wal-
 tungen. In der Zeit vom 20. bis

22. März, jeweils von 9:00 bis 17:00
Uhr werden in den Räumlichkeiten
der gemdat in Korneuburg zahlreiche
Lösungsangebote für die Kommunal-
verwaltung vorgestellt. 

Erstmals wird heuer die neue k5 Finanz-
software präsentiert, die ab Mitte 2013
in den Städten und Gemeinden zum
Einsatz kommen wird. Weiters werden
namhafte Partner, wie z. B. die EVN
geoinfo, gisdat usw. das umfangreiche
Angebot ergänzen. 

Gemeinde-Kooperationen
Durch das IT-Lösungsangebot der
gemdat können Gemeinde-Koopera-
tionen einfach ohne großen Aufwand

umgesetzt werden. Die Data-Center-
Anwendungen ermöglichen ent spre-
chend der Rollen- und User definition
die Nutzung der Software für koope-
rierende Gemeinden. So kann z. B. ein
Per sonalverrechner für mehrere Ge -
meinden die Aufgaben erledigen.

LERNEN-interaktiv
Das interaktive SMART Board bietet
zahlreiche Einsatzmöglichkeiten für
Unternehmen und Schulen. Speziell
für die Gestaltung eines interessanten
Unterrichts ist dieses interaktive White-
board besonders geeignet. Die intuitive
und somit einfache Bedienung fördert
modernes Lernen. 

Duale Zustellung
Die Bereitstellung von elektronischen
Poststücken kann direkt aus den ge -
wohnten K.I.M.-Fachanwendungen
heraus erfolgen. Jegliche zusätzliche
Manipulation bzw. Vorbereitungsar-
beiten fallen somit zur Gänze weg.
Überdies können wir in Zukunft auch
bei nachweislicher Versendung (RSa/
RSb-Qualität) den Zustellnachweis in die
Fachanwendung rückübermitteln – egal
ob die Zustellung durch die Post oder

elektronisch erfolgt ist. Alle Informa-
tionen zu einer Versendung können
dann übersichtlich am Bildschirm darge-
stellt werden.

RIS-Kommunal Modul 
Tourismus
Mit diesem Modul können touristische
Inhalte aus dem NÖ Datenmanager der
NÖ-Werbung für die Befüllung der RIS-
Website übernommen werden. Veran-
staltungen und Heurigentermine
werden im Webauftritt der Gemeinde
erfasst und auf den Webseiten der
Tourismusdestination und www.nieder
oesterreich.at automatisch dargestellt.
Somit werden aufwendige Doppeler fas-
sungen von Daten vermieden, der Zeit-
aufwand reduziert und gleichzeitig die
Datenqualität wesentlich ver bessert.
Das gesamte kommunale Leistungsan-
gebot wird Ihnen bei dieser Fachmesse
auf Präsentationsständen und bei
Vorträgen näher gebracht.

Informationen
gemdat NÖ, 02262/690
www.gemdatnoe.at

gemdat lädt zur Fachmesse
Neu: k5 die neue Generation im Kommunalmanagement

k o m m u n a l i n f o  d e r  g e m d a t  
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Die vergangene Sitzung des NÖ
Landtags stand ganz im
 Zeichen der Sicherheit. Schon

zu Beginn der Sitzung stand eine
aktuelle Stunde unter dem Titel
 „Nieder österreichs Reformen als
Grund lage für eine sichere Zukunft“
auf dem Programm. 
VP-Klubobmann LAbg. Klaus Schnee-
berger: „Unsere Reformen sind ein
Garant für eine sichere Zukunft unserer
Bürgerinnen und Bürger. So wurden im
Bereich der Verwaltung schon zahl-
reiche Maßnahmen gesetzt. Damit
können wir die Herausforderungen wie
das Reformpaket der Bundesregierung
problemlos bewältigen.“ 
Schneeberger erinnerte dabei daran,
dass sich das Land durch Reformen wie
im Dienstrecht oder bei den Pensionen
jährlich rund 195 Millionen Euro
erspart. „Mit dem Budgetprogramm,
das wir in der Jänner-Sitzung
beschlossen haben, gelingt uns nicht nur
in den Jahren 2011 bis 2017 ein jähr li-
ches Null-Defizit, sondern wir bauen
auch den Schuldenstand bis 2015 um
insgesamt 600 Millionen Euro ab. Auch
in Bereichen wie bei den Landeskliniken
setzen wir den Weg der Reformen fort“,
so der VP-Klubobmann.  

Ausbauprogramm der
Landespflegeheime
Ebenfalls in der Sitzung wurde das
neue Ausbau- und Investitionspro-
gramm für die Landespflegeheime
beschlossen. „Hier geht es uns darum,
dass gerade die ältere Generation eine
optimale Betreuung bis ins hohe Alter
bekommt. Mit den Investitionen von
rund 200 Millionen Euro werden rund
850 zusätzliche Pflegebetten und opti-
male Arbeitsbedingungen für die Mit -

arbeiterinnen und Mitarbeiter ge -
schaffen“, informiert Klubobmann
Schneeberger. Des Weiteren wurde der
neue Ausbauplan der NÖ Jugendheime
beschlossen. Hier soll den modernen
Erfordernissen Rechnung getragen
werden.

Sicherheit vor 
Schrottreaktoren
Zwar ist die Atomkatastrophe in Japan
schon wieder ein Jahr her, doch die
Gefahr, die von grenznahen AKW
ausgeht, ist weiterhin vorhanden.
Deshalb sprach sich die VP Nieder-
österreich mit einen Antrag gegen die
Inbetriebnahme der Reaktoren Mo -
chov ce 3 & 4 aus. VP-Klubobmann
Klaus Schneeberger: „Wenn die beiden
Reaktorblöcke ans Netz gehen, werden
die Sicherheitssysteme der beiden
Blöcke schon längst veraltet sein. Daher
sprechen wir uns erneut gegen die
Erzeugung von Atomstrom aus.
Außerdem unterstützen wir Landesrat
Stephan Pernkopf bei seinem Vorstoss
eine Atomstrom-Strafabgabe in Öster-
reich einzuführen, falls die Energie-
versorger nicht auf Atomstrom
verzichten wollen. Hier ist unsere EVN
ein positives Beispiel, die gänzlich auf
Strom aus AKWs verzichtet.“

Vorbehalte gegen 
Schiefergasabbau
Die Sicherheit des Grundwasser, der
Erhalt der Landschaft und der Schutz
der Gesundheit der Weinviertlerinnen
und Weinviertler stand bei der Debatte
über den geplanten Abbau von Schie-
fergas im Weinviertel im Mittelpunkt:
„Bei allen ökonomischen Überlegungen
steht für uns die Gesundheit und Sicher-
heit der Bürgerinnen und Bürger, die

Sicherheit unseres Trinkwassers und der
Naturschutz an erster Stelle“, erklärt VP-
Klubobmann Schneeberger. Daher
wurde ein Antrag verabschiedet, der sich
gegen den Abbau ausspricht, so lange
Beeinträchtigungen für die Gesundheit
der Menschen und die Umwelt nicht
ausgeschlossen sind. Gleichzeitig wird
eine verpflichtende Umweltverträg-
lichkeitsprüfung gefordert. 

Eine Landtagssitzung ganz
im Zeichen der Sicherheit 
So wurden Reformen für eine sichere Zukunft und die Sicherheit 
bei Schiefergas-Abbau diskutiert

Klubobmann Klaus Schneeberger:
„Kein Abbau von Schiefergas, 
wenn Gesundheit der Bürger oder 
das Trinkwasser gefährdet ist.“

k o m m u n a l i n f o  d e s  Ö V P  L a n d t a g s k l u b s
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Die Stärke Niederösterreichs
liegt in der Vielfalt seiner
Regionen. Sie haben seit 25

Jahren mit der Regionalförderung
einen starken Partner an ihrer Seite.
Mit der Kompetenz/Erfahrung und
dem Service von ecoplus, der Wirt-
schaftsagentur des Landes Nieder-
österreich, sorgt die Regionalförde-
rung für eine starke wirtschaftliche,
touristische und technologische Ent-
wicklung im gesamten Bundesland.
Zukünftige Schwerpunkte der Regio-
nalförderung sind das Erschließen von
(interkommunalen) Betriebsgebieten,
der Ausbau von touristischen Impuls-
projekten und die Unterstützung beim
Aufbaus des Technologiestandorts
Niederösterreich. Damit ist die Regio-
nalförderung ein zentraler Partner für

die gezielte, zukunftsorientierte Weiter-
entwicklung des Landes und seiner
Regionen.
Um am Puls der Regionen zu bleiben,
wird das Jubiläumsjahr der Regional-
förderung dazu genutzt, in allen vier
Vierteln Niederösterreichs die Leis -
tungen und Möglichkeiten für die
Gemeinden vorzustellen. An einem
Vormittag können sich alle interes-
sierten Gemeinden, Wirtschaftsbetriebe
und Vertreter von Institutionen über das
Leistungsangebot der ecoplus Regio-
nalförderung informieren. 
Den Anfang dabei macht das Most-
viertel. Am 21. März erfolgt im Roth-
schildschloss in Waidhofen an der Ybbs
der Auftakt zur Niederösterreich-Tour
der Regionalförderung. 
Blicken Sie mit der Regionalförderung

Niederösterreichs in die Zukunft Ihrer
Region und informieren Sie sich über
das Unterstützungsangebot des Landes
Niederösterreich.
Entwickeln wir auch in Zukunft ge -
meinsam Niederösterreich weiter!

Regionalförderung vor Ort –
in ihrem Viertel: 
Die Termine:
21. März: Rothschildschloss,

Waidhofen/Ybbs
11. April: Kunsthaus Horn
17. September: Burg Perchtoldsdorf
17. Oktober: Schloss Hof

Anmeldungen unter:
headoffice@ecoplus.at

Vier Viertel mit Vision 
Stärke, Individualität und Vielfalt: Markenzeichen der Regionen Niederösterreichs 

niederösterreich öffnet möglichkeiten. mit ecoplus.

ECO_Anzeige_175x120_Region_25Jahre.indd   1 24.01.12   16:21

ecoplus. Niederösterreichs Wirtschaftsagentur GmbH, Niederösterreichring 2, Haus A, 3100 St. Pölten

Ein Land schafft Zukunft. Vor 25 Jahren wurde die Regionalförderung in Niederösterreich beschlossen. 
Seitdem hat ecoplus mehr als 2.100 Projekte unterstützt: kommunale Investitionen und touristische  
Leitprojekte, Betriebs- und Gewerbegebiete, Innovations- und Zukunftszentren. Auch in Zukunft öffnen 
wir neue Möglichkeiten für die Entwicklung unserer Regionen: Regionalförderung und ecoplus.

www.ecoplus.at
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von Gerhard Stabentheiner

Hauptmiete
Hauptmiete liegt vor, wenn der Miet-
vertrag mit dem Eigentümer oder dem
dinglich oder obligatorisch berechtigten
Fruchtnießer der Liegenschaft oder mit
dem Mieter oder Pächter eines ganzen
Hauses geschlossen wird. Steht der
Mietgegenstand im Wohnungsei-
gentum, so wird Hauptmiete durch den
Mietvertrag mit dem Wohnungseigen-
tümer begründet. 
Wenn am Mietgegenstand Wohnungs-
eigentum erst begründet werden soll,
kommt durch den mit dem Wohnungs-
eigentumsbewerber geschlossenen
Mietvertrag Hauptmiete mit dem Eigen-
tümer oder den Eigentümern der Liegen-
schaft zustande, doch geht mit der
Begründung von Wohnungseigentum
am Mietgegenstand die Rechtsstellung
des Vermieters auf den Wohnungsei-
gentümer über.
An den wirksam geschlossenen Haupt-
mietvertrag sind ab der Übergabe des
Mietgegenstandes an den Hauptmieter

die Rechtsnachfolger des Vermieters
auch dann gebunden, wenn der Vertrag
nicht in die öffentlichen Bücher einge-
tragen ist.
Enthält ein Hauptmietvertrag Neben ab-
reden ungewöhnlichen Inhalts, so ist der
Rechtsnachfolger des Vermieters an
diese Nebenabreden nur gebunden,
wenn er sie kannte oder kennen müsste.
Soweit das Mietverhältnis zwischen
dem Mieter oder Pächter eines ganzen
Hauses und dessen Vermieter aufgelöst
wird, tritt der Vermieter in den Haupt-
mietvertrag zwischen dem Mieter oder
Pächter des ganzen Hauses und dessen
Mieter ein.

Untermiete
Untermiete liegt vor, wenn der Miet-
vertrag mit einer anderen als den oben
genannten Personen geschlossen wird.
Wird das Benützungsrecht des Unter-
vermieters aufgelöst, so hat der Unter-
vermieter den Untermieter hievon un -
verzüglich in Kenntnis zu setzen.

Scheinuntermiete
Besteht bei Überlegung aller Umstände
kein vernünftiger Grund daran zu zwei-
feln, dass ein Hauptmietvertrag nur
zur Untervermietung durch den Haupt-
mieter und zur Umgehung der einem
Hauptmieter nach dem Mietrechts ge-
setz (MRG) zustehenden Rechte
geschlossen wurde, so kann der Mieter,
mit dem der Untermietvertrag ge -
schlossen wurde, begehren, als Haupt-
mieter des Mietgegenstandes mit den
sich aus diesen Bundesgesetz erge-
benden Rechten und Pflichten aner-
kannt zu werden.
Liegen konkrete Anhaltspunkte für eine
solche Umgehungshandlung vor – dies
ist insbesondere dann der Fall, wenn der
Hauptmieter mehr als eine Wohnung

im selben Gebäude zur Gänze unter ver-
mietet oder bei Vorliegen eines be fri-
steten Hauptmietvertrages die
Wohnung zur Gänze untervermietet –,
so obliegt es dem Antragsgegner, das
Fehlen der Umgehungsabsicht zu
beweisen.

Abgrenzung zwischen 
Haupt- und Untermiete
Die in § 2 MRG vorgenommene Abgren-
zung zwischen Haupt- und Untermiete
ist deshalb von Bedeutung, weil viele
Regelungen des Mietrechtsgesetzes nur
für Hauptmietverträge gelten (z. B. die
Regelungen über die Erhaltung und
die nützliche Verbesserung, über den
Umfang des Benützungsrechts und die
Veränderung des Mietgegenstandes,
über den Aufwandersatz, über die Ab -
tretung des Mietrechts oder über die
Betriebskosten) und es hinsichtlich
mancher Fragen Sonderregelungen für
Untermietverhältnisse gibt (§ 26 MRG;
§ 30 Abs 2, Z12 MRG).
Für die Frage, ob ein Haupt- oder ein
Untermietvertrag vorliegt, kommt es,
wie oben dargestellt, darauf an, wer den
Mietvertrag auf Vermieterseite ge -
schlossen hat. Wenn der Mietvertrag auf
Vermieterseite von einer anderen Person
als den oben Genannten geschlossen
wird, liegt gemäß § 2 Abs 2 MRG ein
Untermietvertrag vor.

Untermietverbote
1. Auf ein vertragliches Verbot der
Untervermietung kann sich der
Vermieter nur berufen, wenn ein wich-
tiger Grund gegen die Untervermie-
tung vorliegt. Ein wichtiger Grund gegen
die Untervermietung liegt insbeson-
dere vor, wenn
– der Mietgegenstand zur Gänze unter-
vermietet werden soll,

Geordnete 
(Miet)verhältnisse
Zur Definition von Hauptmiete und Untermiete

Untermietverhältnisse unterliegen im
Voll- und Teilanwendungsbereich des
MRG einem schwächeren Kündigungs-
 schutz als Hauptmietverträge.

r e c h t  &  v e r w a l t u n g
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– der in Aussicht genommene Unter-
mietzins eine im Vergleich zu dem vom
Untervermieter zu entrichtenden Miet-
zins und etwaigen sonstigen Leis tun -
gen des Untervermieters unverhält-
nismäßig hohe Gegenleistung darstellt,

– die Anzahl der Bewohner einer gemie-
teten Wohnung die Anzahl der Wohn-
räume übersteigt oder nach der
Aufnahme des Untermieters über-
steigen würde, oder

– wenn mit Grund zu besorgen ist, dass
der Untermieter den Frieden der Haus-
gemeinschaft stören wird.

2. Absatz 1 gilt nicht für eine von einer
gemeinnützigen Bauvereinigung, die
auf Grund ihrer Satzung oder zufolge
ihres tatsächlichen Geschäftsbetriebes
ihre Tätigkeit auf einen bestimmten
Personenkreis im Sinn des § 8 Abs.2 Z1
oder 2 des Wohnungsgemeinnützigen-
gesetzes eingeschränkt hat, gemietete
Wohnung.

Untermietzins
Wird der Mietgegenstand zur Gänze
untervermietet, darf der Untermietzins
den vom Untervermieter zulässiger-
weise zu entrichtenden Hauptmietzins
um nicht mehr als 50 v.H. übersteigen.

Bei nur teilweiser Untervermietung des
Mietgegenstandes darf der Untermiet-
zins einem den untervermieteten Teil
entsprechenden angemessenen Betrag
nicht überschreiten. 
Vereinbarungen über den Untermietzins
sind dann unwirksam, wenn der verein-
barte Untermietzins den zulässigen
Höchstbetrag überschreitet. Die Unwirk-
samkeit ist binnen drei Jahren gericht-
lich geltend zu machen. Bei befristeten
Untermietverträgen endet die Frist
frühestens sechs Monate nach Auflösung
des Mietverhältnisses.
Bei einem befristeten Untermietvertrag
ist ein Befristungsabschlag von 25
Prozent gemäß § 16 Abs. 7 MRG vom
Untermietzins in Abzug zu bringen.

Beispiel:
Wohnung 120 m2, davon vermietet 
50 m2 á 4 EUR/m2, Befristung des Unter-
mietverhältnisses auf drei Jahre

Untermietzins monatlich EUR 200,00
Befristungsabschlag 25 % EUR 50,00

Summe EUR 150,00
BK akonto á EUR 1,50/m2 EUR 75,00

Summe EUR 225,00
10 % UST EUR 22,50
Summe EUR 247,50

Beim Abschluss eines befristeten Unter-
mietverhältnisses ist darauf zu achten,
dass die Befristungsdauer zumindest
drei Jahre betragen muss. Dies gilt auch
für eine Verlängerung eines Unter-
mietverhältnisses.
Sollte das befristete Untermietverhältnis
in ein unbefristetes Untermietverhältnis
übergehen, so ist der Befristungsab-
schlag nicht mehr zu verrechnen.

Kündigung von 
Untermietverhältnissen
Untermietverhältnisse unterliegen im
Voll- und Teilanwendungsbereich des
MRG einem schwächeren Kündi-
gungsschutz als Hauptmietverträge,
zumal im § 30 MRG ein spezieller Kündi-
gungstatbestand für Untermietverhält-
nisse normiert ist:
Über die übrigen Kündigungsgründe des
§ 30 hinaus kann ein Untermietverhält -
nis seitens des Untervermieters auch
dann gekündigt werden, wenn durch die
Fortsetzung der Untermiete wichtige
Interessen des Untervermieters verletzt
würden, insbesondere wenn der Unter-
vermieter den Mietgegenstand für sich
selbst oder für nahe Angehörige drin-
gend benötigt, oder wenn ihn nach den
Umständen die Aufrechterhaltung der
Wohnungsgemeinschaft mit dem Unter-
mieter nicht zugemutet werden kann.
(§ 30 Abs. 2 Ziff.12 MRG)
Im Falle des Eigenbedarfs ist weder ein
Interessenabwägung noch eine Ersatz-
beschaffung erforderlich.
Der schwächere Kündigungsschutz
kommt vor allem aber auch dadurch zum
Ausdruck, dass im Falle der Auflösung
des Hauptmietverhältnisses des Unter-
vermieters ein gegen den Hauptmieter
(=Untervermieter) erwirkter Räumungs-
titel auch gegen den Untermieter voll-
streckt werden kann (§ 568 ZPO).
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Prof. Gerhard Stabentheiner 
ist allgemein beeideter und gerichtlich
zertifizierter Sachverständiger

Für die Frage, ob ein Haupt- oder ein Untermietvertrag vorliegt, kommt es 
darauf an, wer den Mietvertrag auf Vermieterseite geschlossen hat.
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Die folgenden Bestimmungen gelten 
– für die Abrechnung von Bundesmit-
teln, die aufgrund der Vereinbarung
gemäß Art. 15a B-VG über den Ausbau
ganztägiger Schulformen für die
Tagesbetreuung zur Verfügung gestellt
werden.

– für öffentliche allgemein bildende
Pflichtschulen, die mit einer beste-
henden Standortgenehmigung für
schulische Tagesbetreuung ausge-
stattet sind.

Allfällige vom Land Niederösterreich
gewährte Förderungen der schulischen
Tagesbetreuung bleiben von der Verein-
barung unberührt.Zusätzlich gewährt
das Land NÖ, nach Berücksichtigung der
Förderung auf grund der Vereinbarung
gemäß Art. 15a B-VG über den Ausbau
der schulischen Tagesbetreuung, eine
Förderung zu Abdeckung des Defizits
für Personal kosten.

Allgemeine Bestimmungen
Das Land Niederösterreich fördert
aufgrund der mit dem Bund abge schlos-
senen und finanzierten Verein barung
gemäß Art. 15a B-VG über den Ausbau
ganztägiger Schulformen für die Tages-
betreuung an öffentlichen all gemein
bildenden Pflichtschulen, die als ganz-
tägige Schulformen gemäß § 8d Abs. 3
Schulorganisationsgesetz geführt
werden.
a) Die Personalförderung wird jeweils
für das laufende Schuljahr gewährt
(Schuljahr 2011/12 bis letztmalig
2014/15).

b) Die Investitionsförderung erfolgt für
das konkrete Projekt (Schuljahr
2011/12 bis letztmalig 2012/13).

Die Förderung erfolgt nach Maßgabe der
Bestimmungen aufgrund der Verein ba-
rung gemäß Art. 15a B-VG über den
Ausbau ganztägiger Schulformen für die

Tagesbetreuung an öffentlichen all ge-
mein bildenden Pflichtschulen. Die
Verwendung der Mittel hat nach den
Grundsätzen der Sparsamkeit, Wirt-
schaftlichkeit und Zweckmäßigkeit zu
erfolgen.
Auf die Förderung besteht kein Rechts-
anspruch. Die Förderung wird nach
Maßgabe der verfügbaren budgetären
Mittel gewährt.

Förderung von 
Personalkosten
Gefördert werden Personalkosten im
Freizeitbereich in der schulischen Tages-
betreuung. Antragsberechtigt ist aus -
schließlich die Gemeinde bzw. der
zuständige Schulverband als Schuler-
halter (auch im Falle einer Beauftragung
von außerschulischen Einrichtungen).
Die Höhe der Förderung von Personal-
kosten im Freizeitbereich der schuli-
schen Tagesbetreuung beträgt maximal
8.000 Euro pro Gruppe und Schuljahr.
Die Förderung dient zur Abdeckung von
Personalkosten im Freizeitbereich bis
16 Uhr.
Die Förderung der Personalkosten wird
nur gewährt, wenn folgende Voraus set-
zungen erfüllt sind:
a) Die Tagesbetreuung muss an Schul-
tagen bis jedenfalls 16:00 Uhr ange-
boten werden.

b) Bestehende außerschulische Betreu-
ungen (wie z. B. Horte) dürfen nur
in begründeten Ausnahmefällen 
(z. B. zugunsten der verschränkten
Form der schulischen Tagesbe-
treuung) eingeschränkt oder einge-
stellt werden.

c) Hinsichtlich der für die Führung
einer Gruppe maßgeblichen Mindest-
schülerzahlen sind die Bestim-
mungen des § 8d Abs. 3 SchOG und
des Pflichtschulorganisations-Aus -

führungsgesetzes in der jeweils
geltenden Fassung maßgeblich.

Es sollen bei Vorliegen eines entspre-
chenden Bedarfs in schul- und unter-
richtsfreien Zeiten (mit Ausnahme der
Samstage, Sonn- und Feiertage) außer-
schulische Betreuungsangebote bereit-
gestellt werden und die Erziehungsbe-
rechtigten entsprechend darüber
informiert werden.

Förderung von infra struktu-
rellen Maßnahmen
Infrastrukturelle Maßnahmen können
pro Gruppe mit einem Betrag von ein -
malig maximal 50.000 Euro gefördert
werden.
Die Förderung der infrastrukturellen
Maßnahmen wird nur gewährt, wenn
folgende Voraussetzungen erfüllt sind:
a) Mit den Mitteln sind ausschließlich
die Einrichtung neuer Tagesbetreu-
ungen oder Qualitätsverbesserungen
in der Infrastruktur für bereits beste-
hende schulische Tagesbetreuungen
zu finanzieren, wobei die Einrichtung
neuer Standorte bzw. neuer Gruppen
der schulischen Tagesbetreuung
vorrangig zu behandeln ist.

b) Die Mittel sind insbesondere zu
verwenden für:
– die Schaffung und Adaptierung
von Speisesälen und Küchen 

– die Schaffung und Adaptierung
von Gruppenräumen für eine
adäquate Betreuung

– die Schaffung und Adaptierung
von Spielplätzen und ähnlichen
Außenanlagen

– die Anschaffung von Einrich-
tung(sgegenständen) für oben
genannte Adaptierungen

– die Anschaffung von bewegli-
chem Anlagevermögen (z. B.
Geschirr, Besteck, Spiele, Bücher, …)

Förderung der schulischen
Nachmittagsbetreuung
Die aktuellen Förderrichtlinien bis zum Ende des Schuljahres 2014/15
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c) Nicht förderungswürdige Maß nah -
men im Bereich Infrastruktur sind
solche, die über die schulische Tages-
betreuung hinausgehen wie beispiels-
weise
– die Generalsanierung des ge -
samten Schulgebäudes,

– die Sanierung des Turnsaals,
– die Anschaffung von Verwal-
tungsinfrastruktur,

– die Modernisierung der Schul bi-
blio thek,

– die Ausstattung aller Klassen-
räume mit Beamern oder 

– die Bezahlung von Betriebskosten
(z. B. Strom, Telefon, Heizung)

Die Mittel müssen durch den Schuler-
halter widmungsgemäß verwendet
werden. Die Gemeinde bzw. der Schul-
verband als Schulerhalter verpflichtet
sich, den zuständigen Organen des
Landes und des Bundes zum Zwecke der
Überprüfung der Einhaltung der Förder-
richtlinien alle erforderlichen Auskünfte
zu erteilen, die Kosten und den Zahlungs-
verkehr den Ländern nachzuweisen
sowie jederzeit Einsicht in sämtliche
Bücher und Geschäftsunterlagen zu
gewähren. Bei infrastrukturellen
Maßnahmen sind dem Land die Origi-
nalrechnungen vorzulegen.

Zur Beantragung der Förderung muss
zuerst die Kostenschätzung übermit-
telt werden. Nach Überprüfung des
Vorliegens der Voraussetzungen, insbe-

sondere der zweckgebundenen Verwen-
dung, wird zunächst eine Förderzusage
erteilt. Nach Fertigstellung der infra-
strukturellen Maßnahmen muss der
Förderwerber die bezahlte und über-
prüfte Schlussabrechnung vorlegen. Im
Anschluss kann die Auszahlung im
Rahmen der pro Jahr zur Verfügung
stehenden Mittel erfolgen.

Qualitätssicherung
Die Gemeinde bzw. der Schulverband als
Schulerhalter berücksichtigt im Rahmen
seiner Zuständigkeit gemeinsam mit
der Schulleitung folgende zentrale Krite-
rien aus den „Empfehlungen für gelun-
gene schulische Tagesbetreuung“ des
Bundesministeriums für Unterricht,
Kunst und Kultur (Download:
www.bmukk.gv.at/tagesbetreuung):
a) Organisation und Qualitätssiche-
rung:
– Unterrichts- und Betreuungsteil
sind inhaltlich und organisato-
risch aufeinander abgestimmt
(altersgemäßer Tagesablauf mit
Lern-, Ruhe-, Spiel-, Förder- und
Essenszeiten, keine Lernzeit nach
16 Uhr).

– Der Speiseplan ist abwechslungs-
reich, ernährungswissenschaftlich
ausgewogen und kindgerecht.

– Entsprechend qualifiziertes Frei-
zeitpersonal wird beigestellt, wobei
auch auf eine einschlägige Fort-
bildung zu achten ist.

– Auf Information und Austausch

zwischen den Betroffenen wird
geachtet.

b) Pädagogisches Gesamtkonzept:
– Die Gemeinde bzw. der Schulver-
band als Schulerhalter wird die
Interessen und Begabungen der
Schüler gegebenenfalls durch
Heranziehung externer Fachleute
aus den Bereichen Kunst, Kultur,
Naturwissenschaften und Bewe-
gung fördern.

– Standortbezogene Förderkonzepte
auch für den Betreuungsteil (Bega-
bungen und Lernprobleme)
werden entwickelt.

Antragstellung für die 
Förderung
Antragsformulare für die Förderung
sind beim Amt der Niederösterreichi-
schen Landesregierung erhältlich. Sie
stehen auch im Internet (noe.famili-
enpass.at, www.noel.gv.at/nachmit-
tagsbetreuung) zum Herunterladen zur
Verfügung.
Die Gemeinde bzw. der Schulverband als
Schulerhalter hat die Antragsformulare
(für Personal und Infrastruktur) pro
Standort auszufüllen, rechtsgültig zu
unterfertigen und dem Amt der Landes-
regierung, Abt. Allgemeine Förderung-
F3, Familienreferat, Landhausplatz 1,
3109 St. Pölten vorzulegen.
Das Ansuchen für die Personalförderung
ist bis spätestens Ende April des
laufenden Schuljahres vorzulegen.
Die Förderzusage für Infrastruktur-

Die  Tages -
betreuung 
muss an
 Schultagen bis
 jedenfalls 16 Uhr
angeboten 
werden.
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maßnahmen kann jederzeit unter
Vorlage einer Projektbeschreibung und
einer Kostenschätzung erfolgen.

Rückerstattung der 
Förderung
Der Schulerhalter bzw. der Schulverband
bestätigt mit seiner rechtsgültigen
Unterschrift am jeweiligen An tragsfor-
mular die Richtigkeit aller Angaben
und verpflichtet sich gleichzeitig zur
Bekanntgabe aller förderungsrelevanten
Änderungen. Gegebenenfalls kann die
Förderung zurückverlangt oder mit
zukünftig anfallenden Förderungen
gegengerechnet werden.

Zusätzliche Landesförderung
Die zusätzliche Förderung des Landes
Niederösterreich wird nur gewährt,
wenn bei der Jahresabrechnung für das
jeweilige Projekt (Nachmittagsbe-
treuung je Schulstandort) nach Berück-
sichtigung der Förderung aufgrund der
Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG
über den Ausbau der schulischen Tages-
betreuung ein Defizit entstanden ist.
Eine Abdeckung des Defizits für Perso-
nalkosten (Personalkosten oder Sach-
aufwand für Personal) erfolgt in einer
Höhe von maximal 5.000 Euro für
eingruppige, 7.500 Euro für zweigrup-
pige und 8.000 Euro für drei- und mehr-
gruppige Schulstandorte. Eine Auszah-
lung der Förderung erfolgt nach Vorlage
der Jahresabrechnung. Für Gruppen, die
nicht an allen Wochentagen geführt
werden, wird di Förderung aliquotiert.
– Eine Gruppe umfasst mindestens 15
Kinder. Wenn eine schulartenüber-
greifende Tagesbetreuung angeboten
wird, kann eine Gruppe auch bereits ab
12 Kindern gefördert werden. In berück-
sichtigungswürdigen Fällen sind Aus -
nahmen hinsichtlich der Gruppengröße
in Absprache mit dem Familienreferat
des Landes NÖ möglich.

– Voraussetzung für die Inanspruch-
nahme der Förderung ist eine einma-
lige Beratung durch das „Aktionsteam
Nachmittagsbetreuung“ des Familien-
referates des Landes NÖ, die kostenlos
durchgeführt wird (Anforderung des
Teams bei der Familienhotline des
Landes NÖ unter Tel.: 02742/9005-1-
9005).
–Die schulische Nachmittagsbetreuung
muss neben der Lernzeit und Freizeit
auch gegenstandsbezogene Lern-
stunden (durchgeführt von Lehrern)
umfassen. Die Lehrer werden vom Bund
bezahlt (fünf Lehrerstunden).
– Die Lernzeit und die Freizeit können
von Erziehern, Freizeitpädagogen,
Lehrern (z. B. auch Springer oder Jung-
lehrer möglich) und/oder fachlich geeig-
neten Personen durchgeführt werden.
Der Schulerhalter verwendet hierfür
pädagogisch qualifiziertes Personal im
Sinne des NÖ Pflichtschulgesetzes (auch
Springer und Urlaubsvertretungen),
wobei die Eignung des eingesetzten
Personals durch die Schulleitung bestä-
tigt werden muss.
– Für den laufenden Betrieb der schu-
lischen Nachmittagsbetreuung ist die
Schulleitung dienstlich, fachlich und
organisatorisch verantwortlich.
– Zur Deckung der Kosten der schuli-
schen Nachmittagsbetreuung müssen
die Schulerhalter einen Elternbeitrag
von max. 88 Euro pro Monat (exklusive

Essensbeitrag) ansetzen. Der Eltern-
beitrag ist entsprechend der Verordnung
über die Herabsetzung des Kostenbei-
trages für die Nachmittagsbetreuung an
öffentlichen Kindergärten, LGBI 5060/3,
nach der Anwesenheitsdauer des Kindes
und dem Einkommen der Eltern zu staf-
feln. 
–Die Öffnungszeiten der Nachmittags -
betreuung sind im Regelfall bis 17 Uhr
anzubieten. Wenn nachweislich kein
Bedarf der Eltern nach 16 Uhr besteht,
kann trotzdem eine Förderung erfolgen. 
– Bestehende außerschulische
Betreuung darf nur in begründeten
Ausnahmefällen zugunsten der schuli-
schen Tagesbetreuung eingeschränkt
oder eingestellt werden.

Antragstellung
Der Antrag für eine Förderung ist analog
der Antragstellung auf Errichtung einer
ganztägigen Schulform an den Landes-
schulrat durch die Gemeinde als Schu-
lerhalter bis spätestens 31. März für das
kommende Schuljahr auch an das Fami-
lienreferat des Landes NÖ, Landhaus-
platz 1, 3109 St. Pölten, zu richten.
Auf die Förderung besteht kein Rechts-
anspruch. Die Förderung wird nach
Maßgabe der vorhandenen budgetären
Mittel gewährt. Zwischen der Gemeinde
als Schulerhalter und dem Land NÖ,
Familienreferat, wird eine Förderver-
einbarung abgeschlossen.

Informationen
Amt der NÖ Landesregierung
Abt. Allgemeine Förderung 
F3 – Familienreferat
Tel. 02742/9005-1-9005, E-Mail:
familienreferat@noel.gv.at
www.noe.familienpass.at

Die Förderung muss jährlich von der Gemeinde für das kommende Schuljahr
beantragt werden. 
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Heuer ist es wieder soweit: Die
Kommunen haben die Chance
sich als NÖ Jugend-Partnerge-

meinde zu bewerben und ausgezeich-
net zu werden. Der dazu notwendige
Fragebogen wurde an alle Gemeinden
verschickt“, sagt Jugendlandesrat Karl
Wilfing über die laufende Aktion, bei
der auch Preisgelder im Gesamtwert
von 12.000 Euro für Jugendprojekte
ver geben werden.
Bis 30. Mai haben Gemeinden die
Möglichkeit, sich beim NÖ Landes ju-
gendreferat als Jugend-Partner gemeinde
zu bewerben und eine Zertifizierung bis
zum Jahr 2015 zu erhalten.
Die Zertifizierung als „NÖ Jugend-
 Partnergemeinde" ist für die Gemeinde
eine Bestätigung, dass intensive Jugend-
arbeit mit hoher Qualität geleistet wird.
Der Bogen der Kriterien für eine Jugend-

Partnergemeinde spannt sich dabei von
der kommunalen Mitbestimmung über
das Raumangebot für die Jugend bis hin
zu Zukunftsinitiativen und eine gute
Öffentlichkeitsarbeit. 
Der für die Zertifizierung notwendige
Fragebogen wurde an alle Gemeinden
verschickt, kann aber auch unter
www.jugend-ok.at heruntergeladen
werden.

Aktion „Jugendcoaches“
Als aktive Unterstützung wurde vom
Land NÖ die Aktion „Jugendcoaches für
NÖ Gemeinden“ geschaffen. Um den
diversen Anfragen von Gemeinden zu
Jugend-Themen entgegenkommen zu
können, wurde ein Pool von Jugendcoa -
ches eingerichtet, dessen Aufgabe darin
besteht, die Gemeinden in Jugendan-
gelegenheiten professionell zu be raten.

Jugend-Partnergemeinden gesucht
Landesrat Karl Wilfing: „Lebenswerte Gemeinde für Jugendliche bieten“

Landesrat Karl Wilfing, Alexandra
Rehak und Hans-Jürgen Resel vom
NÖ Landesjugendreferat, der auch
Bürgermeister von St. Leonhard am
Forst ist.

Das NÖ Hilfswerk startet mit
dem „Hilfswerk Menüservice“
ganz neu durch – und zwar

 flächendeckend in ganz Niederöster-
reich.
Um zuhause täglich eine warme und
gesunde Mahlzeit zu bekommen, muss
man nicht immer selbst kochen: Das
Hilfswerk bringt das Essen zuverlässig
ins Haus. Die neuen Services „Hilfs-
werkmenü“ und „Wählen Sie à la carte“
bieten eine große Auswahl an Speisen
in Top-Qualität. Die Köche der Wiener
Menü-Manufaktur bereiten die Gerichte
auf traditionelle Weise zu – ganz ohne
Geschmacksverstärker, künstliche Farb-
stoffe und Konservierungsstoffe. Direkt
nach der Zubereitung wird jedes Menü
sofort auf Eis gelegt. Das Hilfswerk
Menüservice erfüllt vielfältige kuli na-
rische Wünsche. Eine große Auswahl an

diätetischen Speisen rundet das An -
gebot ab.

Zwei Top-Angebote
Das „Hilfswerkmenü“ enthält sieben
Hauptspeisen und drei Suppen. Jede
Woche gibt es einen neuen fixen
 Speiseplan und zusätzlich zwei Haupt-
speisen zum Auswählen. Dazu gibt es
ein Frischepaket mit knackigem Salat
und Marinade, Obst der Saison, Kuchen
sowie Milchprodukten. Um nur 39,90
Euro werden die Kundinnen und
Kunden die ganze Woche kulinarisch
verwöhnt. Beim Angebot „Wählen Sie
á la carte“ kann aus über 100 Speisen
gewählt werden. 

Bestellen, liefern & zubereiten
Die Speisen können bequem per Telefon,
Fax oder E-Mail bestellt werden. Die

Zustellung erfolgt einmal pro Woche.
Es gibt keine Zustellgebühr. Geliefert
wird in handlichen Kartons. Die Speisen
müssen tiefgekühlt gelagert werden.
Die Menüs lassen sich schnell in einem
Mikrowellengerät oder im Backofen
zubereiten.

Informationen
Serviceeinheit Industrie- und Wein-
viertel unter Tel.: 02236/90 80 32
oder unter E-Mail serviceeinheit.
industrieviertel@noe.hilfswerk.at

Serviceeinheit Most- und Waldviertel
unter Tel.: 02742/249-1333 oder unter
E-Mail: serviceeinheit.mostviertel@
noe.hilfswerk.at 

Ihr Restaurant zuhause
Das neue Hilfswerk Menüservice 

Fo
to
: W

ie
n
er
 M
en
ü-
M
an
uf
ak
tu
r 
V
er
tr
ie
bs
 G
m
bH

k o m m u n a l i n f o  

NÖGemeinde | März 2012 25



Wie sah das Gasthaus in den
30er Jahren aus? Hatte das
Gemeindeamt immer schon

Stukkatur um die oberen Fenster?
Historische Ansichten, Dokumente und
Wissen, das noch im Verborgenen
schlummert – das alles soll nun für alle
sichtbar werden, egal ob jemand inter-
essierter Tourist, Historiker oder
Gemeindebürger ist. Daher steht nun
niederösterreichweit die Topothek als
historisches Online-Archiv zur Verfü-
gung.

Eine Topothek wird von einer neutralen
Stelle wie Gemeinde, Verein, Museum
oder Schule betrieben. Über die her -
kömmliche gedruckte Fotosammlung
hinaus vermag eine Topothek das histo-
rische Material und Wissen durch Ver -
ortung und Beschlagwortung zeitgemäß
zugänglich zu machen. Ohne Redakti-
onsschluss, ohne Seitenlimit und frei
verfügbar. 
Die Topothek versteht sich als Samm-
lung von Basismaterial, aus dem auch
die Autoren für Chroniken und wissen-
schaftliche Arbeiten ebenso schöpfen
können wie jene, die Ausstellungen
oder andere Gemeindeaktivitäten
planen.

Einladung zum Mitmachen
„Egal ob Photo, Film oder einfach nur
Informationen, wir wollen mit der Topo-
thek schlummernde historische Schätze
heben. Wünschenswert sind neben dem
Bildmaterial auch Erinnerungen an
früher. Was können ältere Menschen

uns noch erzählen? Gibt es spezielle
Ausdrücke und Dialektfärbungen? Das
sind ganz wichtige Quellen, die unbe-
dingt gehoben gehören, denn mit dem
Tod ist diese Informationsquelle
geschlossen“, ruft Elisabeth Eder von der
Historischen Runde Traismauer zum
aktiven Mitmachen auf. Besonders die
Bilder werden in einem topographi-
schen Kontex auf die Karte gestellt.
Man sieht gleich, aus welchem Blick-
winkel der Fotograf das Objekt ins
Visier genommen hat. So lassen sich
historische Bildvergleiche einfach
gestalten, und demnächst kann man mit
einem passenden App am Mobiltele-
phon auch gleich vor Ort eine Zeitreise
unternehmen.

Virtuelle Sammelstelle 
ohne Limits
Oft wurden in Gemeinden interessante
Projekte durchgeführt (z. B. Schulprojekt:
Interview-Video mit Zeitzeugen, Mate-

rial zu punktuellen Ausstellungen …),
deren Ergebnisse für die Öffentlichkeit
nicht mehr zugänglich sind. Alle diese
Arbeiten, egal ob Bild, Text, Video, oder
Audio können durch eine Topothek
dauerhaft abgerufen werden.
Über die technischen Möglichkeiten
hinaus soll eine Topothek als virtuelle
Sammelstelle für Material und Wissen
dienen, mit dem sich ein Gemeinde ar-
chiv nicht belasten möchte. Und so zum
historischen Nachschlagwerk für lokal-
historische Fragestellungen werden.
Für die Eingabe und Pflege des Mate-
rials müssen Interessierte gewonnen
werden. Bemerkenswerterweise stellte
dies bisher kein Problem dar: Ob Muse-
ums leitung in Kottingbrunn, die histo-
risch begeisterten Damen vom Gemein-
deamt in Breitenstein oder die
Historische Runde in Traismauer und
viele andere. Sie alle entdeckten die
ansteckende Faszination des Sammelns
und Zeigens von neuen Aspekten der

Geschichte ist für alle da
Die Topothek präsentiert die Historie von Gemeinden

Informationen
jeweilige örtliche Dorf- und 
Stadterneuerung 
oder
Mag. Alexander Schatek
Tel.: 02622/26 3 26 - 1319
E-Mail: as@schatek.at

Die Topothek Breitenstein errang beim Projektwettbewerb der NÖ Dorf- und
Stadterneuerung den ersten Preis. Im Bild: Univ.-Prof Gerlind Weber (Universität
für Bodenkultur Wien), NÖ Dorf- und Stadterneuerung-Obfrau Maria Forstner,
Landeshauptmann Erwin Pröll, VBgm. Karin Zoubek-Schleinzer
(Breitenstein/Semmering) und Topothek-Erfinder Alexander Schatek.
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eigenen Ortsgeschichte. Der Aufwand
für die Eingabe ist minimiert: Über die
fachlich nötigen Angaben werden in
einfacher Weise die Beschlagwortung –
auf Wunsch auch im Bild selbst und
gegebenenfalls die Verortung des
Eintrags auf der Karte vorgenommen.

Wertschätzung durch 
das Land
Auch von offizieller Seite freut sich die
Topothek über Wertschätzung und
Aufmerksamkeit: 
Die Topothek Breitenstein wurde mit
einem ersten Platz beim Projektwett be-
werb NÖ Dorf- und Stadterneuerung
sowie mit einem zweiten Platz bei „Crea-
tive Industries“ – in Niederösterreichs
Regionen 2010/2011, ausgezeichnet.
Geschichtliche Dokumentation sollte,
zumindest in dem Bereich, der noch vor

der wissenschaftlichen Berarbeitung
steht, in öffentlicher Hand bleiben.
Daher wendet sich die Topothek an die
Gemeinden, um die notwendige Grund-
lage für ein durchgängiges populäres
Archiv zu schaffen. Nach dem Motto:
Geschichte ist für alle da.

Ziel
Schaffung eines lokalhistorischen Nachschlagwerks durch Mobilisierung,
 digitale Sicherung und teilweise Zugänglich-Machung im Web von bisher nicht
veröffentlichtem lokalhistorischen Material und Wissen.

Herausforderung
Ermöglichung der legalen Dokumentation des 20. Jahrhunderts unter Umge-
hung des Rechtsbegriffs „verwaistes Werk“. (Dieser Rechtsbegriff verhindert
die legale Veröffentlichung anonymen Materials für etwa 150 Jahre nach Auf -
nahmedatum: Lebenszeit des Urhebers nach Schaffung des Werks + 70 Jahre
Werknutzungsschutz)

Kosten
einmalig: 1.000 Euro + jährl. 1.000 Euro exkl. MWSt.

Förderung
Für Mitgliedsgemeinden der NÖ Dorf- & Stadterneuerung übernimmt diese
50 Prozent für die Startkosten und die Betriebszeit für drei Jahre: 4.000 Euro.
Somit bleiben für die Gemeinde 2.000 Euro für die ersten drei Jahre Betriebs-
zeit, danach 1.000 Euro jährlich.

Freischaltung
Eine durchschnittliche Gemeinde kann mit etwa 100 Bildern schon eine kleine
Topothek online stellen. Die Einpflegearbeit kann in drei Arbeitstagen erfolgen.

Vernetzung
– Landesweite Vernetzung zwischen den Topotheken für überregionale Suche
– Kooperation mit dem europäischen Archiv-Net: So sind die eingegebenen
Daten auch für die professionelle Suche von Archivaren europaweit zugäng-
lich.

Rechte
Das Material und die dazugehörigen Rechte verbleiben bei den Besitzern. In
der Topothek wird, für den Fall einer Nutzung von Material durch Interessenten,
auf die Inhaber der Rechte verwiesen.

Projektstand
Browser-Version: online; App: soeben in Entwicklung

Herkunft
Alexander Schatek (Einzelunternehmen für Grafik und IT), Wiener Neustadt,
hat die Topothek für den Eigenbedarf mit seinem Team entwickelt. Während
der Arbeit zeigte sich die allgemeine Anwendbarkeit.

Projekt-Eignung
– Die Topothek ist ein einfach handzuhabendes Projekt mit Bürgerbeteiligung.
Die Ergebnisse lassen sich schnell erzielen.

– Eignet sich gut für generationsübergreifende Projekte
– Die Topothek als kulturelle Imagepflege jeder Gemeinde
– Touristische Anwendung des App für Betrachtung vor Ort

Die Topothek ist eine Web-Anwen-
dung zur Verwaltung und Auffindbar-
Machung von historischen Bildern,
Texten, Dokumenten und Videos in
Kombination mit einer GIS-Applikation
für Smartphones.

Durch die Verknüpfung mit Landkarten
ist ersichtlich, wo Fotos aufgenommen
wurden.

Fakten zur Topothek
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Die Akademie 2.1, die Bildungs-
akademie von Landtagsklub,
Volkspartei Niederösterreich

und dem Gemeindevertreterverband,
hat wieder interessante Seminartipps
für fachliche und politische Weiter bil-
dung. 

Der Prüfungsausschuss
Prüfungsarbeit in der Praxis
– Gesetzliche Grundlagen
– Kassenbestandsaufnahme

Ihr Nutzen:
– Übungen anhand von praktischen
Beispielen

– Erfahrungsaustausch und Diskussion

Sa. 14. April, 9.00 bis ca.17.00 Uhr
Hotel Steinberger, 3033 Altlengbach

Vom Bleistift bis zum Stadion
Vergaberecht für die Kommunal po-
litik leicht gemacht
– Anwendungsbereiche des Vergabe-
rechts

– Arten und Auswahl von Vergabever-
fahren

Ihr Nutzen:
– Selbstständige Beurteilung ver gabe-
 rechtsrelevanter Beschaffungen

– Mehr Sicherheit in der Kommunika-
tion mit externen Beratern

Sa. 5. Mai, 9.00 bis ca. 17.00 Uhr
Hotel Steinberger, 3033 Altlengbach

Facebook und Web 2.0
Soziale Netzwerke und die Welt des
Web 2.0 in der politischen Arbeit für
Neueinsteiger
– Entwicklung Facebook und Blogs
– Möglichkeiten in der politischen
Arbeit

– Chancen und Risiken
– Best Practice

Ihr Nutzen:
– Neue Kommunikationswege finden
und Grenzen erkennen

– Erfahrungsaustausch mit Profis
– Bessere Zielgruppenarbeit leisten
Sa. 5. Mai, 9.00 bis 17.00 Uhr
Hotel Post, 3053 Laaben
Bitte eigenen Laptop mitnehmen! 

Das Familienreferat der NÖ Lan-
desregierung bietet kostenlose
Schulungsangebote für in der

Familienarbeit tätige Gemeindever tre-
ter und andere Aktive in den Gemein-
den. Veranstalter ist das „netzwerk
zukunft.familie“.
Gedacht ist die Schulung für Gemein-
de vertreter mit Familienaufgaben, Mit -
arbeiter im Hilfswerk, der Volkshilfe und
ähnlichen Einrichtungen. Vortrags- und
Diskussionsthemen sind unter an de -
rem: Familien- und speziell Kinderför-
derung des Landes, der Ge meinden,

des Gemeindebundes etc. sowie Ist-
Analysen betreffend Fami lien freund-
 lichkeit einer Gemeinde. Auch Öffent-
lichkeitsarbeit ist Thema: Dabei geht es
sowohl um Information der Ge mein de-
 bürger bezüglich diverser Familien för-

 derungen als auch darum, wie entspre-
chende Pressetexte verfasst werden.

Die nächsten Termine
16. März: Sankt Pölten, Gasthof Seeland
23. März: Berndorf, Jugendtreff

Informationen
Dieter Kraus
Tel: 02742/9005-19005
E-Mail: familienreferat@noel.gv.at

Anmeldung
Akademie 2.1.
Tel.: 02742/9020-168
www.akademie21.at

Schulung für Familienarbeit
Kostenloses Angebot für Gemeindevertreter

Vorsprung durch Bildung 
Die Angebote der Akademie 2.1 im Frühling

Die Schulung ist für Gemeindevertreter mit Familienaufgaben gedacht.

b i l d u n g  
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Öffentliche Grünräume sind
wertvolle Naherholungsräume
und tragen wesentlich zur

Lebensqualität der Bürgerinnen und
Bürger bei. Die Aktion „Natur im
 Garten“ unterstützt alle Gemeinden
Niederösterreichs durch vielfältige
Angebote im Bereich der umwelt-
freundlichen Gestaltung und Pflege
von Grünräumen frei von Pestiziden,
Kunstdünger und Torf. Bei der prakti-
schen Umsetzung hilft die „Natur im
Garten Akademie“.

Theorie und Praxis
Die „Natur im Garten Akademie“ bietet
ein interessantes, motivierendes und
breites Vortrags- und Seminarangebot
für Profis, aber auch für Privatpersonen.
Die 12-jährige Erfahrung von „Natur im
Garten“ ist hier in einem einschlägigen

Aus- und Weiterbildungsangebot zu -
sam mengefasst. Dabei ist die Kombi-
nation von Theorie und Praxis ein wich-
tiger Aspekt. 
Der Ausbildungslehrgang zum/zur
„Grün raumpflegerIn“ etwa vermittelt
Grundlagen zum gärtnerischen Arbeiten
und praktisches Wissen für die tägliche
Grünraumpflege mit dem Schwerpunkt
der umweltfreundlichen Bewirtschaf-
tung.

„Natur im Garten“ 
in den Regionen
„Natur im Garten BeraterInnen“ stehen
in der Region als Ansprechpartner zur
Verfügung und tragen das vielseitige
Angebot von „Natur im Garten“ in die
Gemeinden: Ob Beratung, Vorträge,
Workshops oder die Begleitung bei der
Entwicklung zur „Natur im Garten“-

Gemeinde und Kooperationsmöglich-
keiten für Schulen, Kindergärten oder
Vereine.

Informationen
Weitere Informationen zur ökologi-
schen Grünraumpflege bei der Grün-
raum Service- und Informationsstelle
am NÖ Gartentelefon 02742/74 333
und unter
www.naturimgarten.at/Gruenraum.

Ökologisch Gärtnern im Grünraum
„Natur im Garten“ unterstützt die NÖ Gemeinden 
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Durch die Ausbreitung des
 Traubenkrauts oder Ragweeds
steigt die Bedrohung für Aller-

giker kontinuierlich. 
Jede Pflanze kann bis zu einer Milliarde
Pollen hervorbringen. Allergiker re agie -
ren allerdings oft schon ab zehn Pollen.
Bereits 30 Prozent aller Allergiker in
Österreich haben Probleme mit Rag -
weedpollen, welche im schlimmsten
Fall sogar Asthma auslösen können.
Es ist anzuraten, in jeder Gemeinde
einen oder mehrere geschulte „Ragweed-
zuständige“ namhaft zu machen, welche
die Pflanze auch erkennen.

Was tun bei Ragweed-Befall 
– Besondere Bedachtsamkeit ist auf die
Ausbreitungswege zu legen (auch
Wasser wege).

– Die Ausbreitung kann sowohl von

landwirtschaftlichen Kulturen auf
Straßenbankette als auch umgekehrt
erfolgen.

– Punktueller Befall, zumeist durch
Vogelfutter, kann auf benachbarte
Flächen übergreifen.

– Die Samen haben Widerhaken und
können daher insbesondere von Fahr-
zeugen mitgeschleift werden. Daher
ist es wichtig, Mähgeräte und Ernte-
maschinen zu reinigen.

– Schnitt am Straßenrand hat jedenfalls
tunlichst zur richtigen Zeit zu erfolgen
(vor der Blüte) am besten mehrmals
pro Saison (Neuaustriebe!).

– Beobachtung offener und „gestörter“
Standorte (Industriebrachen, Depo-
nien, „Gstettn“).

– Konkurrenzbegrünung, wo immer
möglich, Ragweed verträgt keine
Konkurrenz und Beschattung.

– Ausreißen – je früher, desto besser,
unbedingt mit Handschuhen – lange
Ärmel, um Hautreizungen zu ver -
meiden! In der Blütephase Staub-
maske verwenden!

Gemeinsam gegen die Bedrohung
Ragweed in niederösterreichischen Gemeinden

Informationen
www.noe.gv.at/ragweed

Ragweed ähnelt dem gemeinen
 Beifuss, im Unterschied zu diesem
sind die Stängel leicht behaart, die
Blütenstände gedrungener und die
Wuchsform kugelig. 

k o m m u n a l i n f o  
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von Franz Oswald

Beim 13. ordentlichen Landes-
Seniorentag am 24. Februar in
Mistelbach löste Bürgermeister

Herbert Nowohradsky den bisherigen
Landesobmann Edmund Freibauer,
der gleichzeitig seinen 75er feierte, in
dieser Funktion ab. 
Nowohradsky, der neue Landesobmann,
hat in der NÖ Landes- und Kommu-
nalpolitik seit langem einen hervorra-
gen den Namen: So gehörte er fast 20
Jahre dem Landtag an und war zuletzt
dessen Zweiter Präsident. Kommunal-
politisch ist Nowohradsky seit 1980
Bürger meister von Palterndorf-Dober-
mannsdorf, im NÖ Gemeindevertre-
terverband der ÖVP war er lange Zeit
Bezirks obmann von Gänserndorf. Am
Senioren tag in Mistelbach wurde er

von den 358 Delegierten mit 99,7
Prozent für vier Jahre zum Landesob-
mann gewählt. Auch in der Landesge-
schäftsführung gab es einen Wechsel:
Mit Walter Hansy und Herbert Bauer
gibt es jetzt eine Doppelführung. 

Freibauer feierte den 75er
Edmund Freibauer schied nach 16
Jahren als Landesobmann aus. Er be ton -
te den friedlichen und sozialen Ablauf
seiner Tätigkeit, die zahlreichen Aktivi -
täten für die Senioren sowie die Tat -
sache, dass der Seniorenbund stets zu
den guten Wahlergebnissen der Volks-
partei beigetragen habe. Der Jubilar be -
kleidete darüber hinaus noch mehrere
Spitzenämter: Bürgermeister von Mis -
tel bach, GVV-Landesobmann,  Landtags -
abgeordneter, VP-Klubobmann, Finanz-
Landesrat und Landtagspräsident. 

Wechsel beim NÖ Seniorenbund
Neo-Obmann Herbert Nowohradsky – Jubilar Edmund Freibauer

Herbert Nowohradsky, Edmund

 Freibauer und LH Erwin Pröll. Dem
scheidenden Landesobmann wurde
das höchste Ehrenzeichen des
 Landes, der Ehrenring, verliehen.

K o m m u n a l i n f o / b ü c h e r
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Der Roman „Findelkinder“ be -
schäftigt sich mit den „hinweg-
gelegten“ Kindern des 18. Jahr-

hunderts. Er basiert auf der Tatsache,
dass zahlreiche Säuglinge aus der
Gebär- und Findelanstalt, die Josef II.
für die „schamlosen Armen“ in Wien
errichten ließ, ins Waldviertel in
Pflege kamen. Meist waren es ledige
Dienstmägde vom Land, die gegen
Putz- und Ammendienste die kosten-
lose und anonyme Geburt in Wien in
Anspruch nahmen, aber auch Damen
der Gesellschaft, die verschleiert durch
das „Schwangertor“ Einlass fanden.
Damit sollte dem relativ häufigen
Kindsmord entgegen gewirkt werden. 
Die Schützlinge dieser Anstalt mussten
gleichzeitig den Impfstoff für die damals
überall grassierenden Pocken liefern. Sie
konnten fast nur ins Waldviertel zu
 Pflegefamilien vermittelt werden, weil

hier das Lohnniveau im Verhältnis zu
anderen Teilen der Monarchie relativ
niedrig und ihr Kostgeld als Zubrot für
die sozial benachteiligten Bauern
äußerst willkommen war. Dennoch
starben die Säuglinge „wie die Fliegen“. 
Diesen historisch nachvollziehbaren
Schicksalen stellt die Autorin Ilse Krum-
pöck die ebenfalls weggelegten „Findel-
kinder“ eines modernen Pflegeheimes
gegenüber, die von der Gesellschaft oft
ausgesetzt werden, nur weil sie alt und
unnütz geworden sind. 
Als „Ehrenamtliche mit Therapiehund“
beschäftigt sie insbesondere die Leidens-
geschichte einer alten Aussiedlerin, die
einst als Findelkind vor der Sakristei-
türe der Kirche von Döllersheim
gefunden worden ist, das später dem
gigantischen Truppenübungsplatz Adolf
Hitlers weichen musste.  Das be wegte
Leben dieser Greisin verwebt die

Autorin mit
autobiogra-
fischen Er -
leb nissen.

Ilse
 Krumpöck:
Findel-
kinder.
Eine
 Zeitreise.
Steinverlag, 260 Seiten, 19,90 Euro.
ISBN 978-3-901392-22-1 

Bestellung
STEINVERLAG OG
Tel.: 0664/190 03 80
E-Mail: fichtinger@steinverlag.at
www.steinverlag.at

„Findelkinder – Eine Zeitreise“  
Roman über Menschen die weggelegt wurden und werden



Die Gemeinde Pressbaum hat eine
Kommunal GmbH gegründet, um
komplexe Aufgaben so effizient wie
möglich durchzuführen. 
Erstes Projekt ist die Einrichtung einer
zusätzlichen Lehranstalt des Sacre
Coeur Pressbaum im Gebäude der
Neuen Mittelschule. Dafür ist ein
Ausbau des Gebäudes notwendig. Nach
Ende der Umbaumaßnahmen sollen
450 Schüler Platz finden.
Als nächste Projekte sind die Moder ni-

sierung des Strandbades sowie der Bau
eines neuen Feuerwehrhauses geplant.
Für die Projekte stehen derzeit 4,7
Millionen Euro zur Verfügung.
Die Pressbaumer Kommunal GmbH
ist eine hundertprozentige Tochter der
Gemeinde Pressbaum. Eigentümer-
vertreter ist Bürgermeister Josef Schidl-
Haberleitner. Darüber hinaus gibt es
einen siebenköpfigen Aufsichtsrat, der
aus Vertretern der politischen Parteien
sowie zwei Unabhängigen besteht.

Pressbaum gründete
Kommunal GmbH

„Nicht alles ist Zufall, manches ist!",
nennt Friedrich Damköhler sein neues
300 Seiten starkes Buch, soeben heraus-
gebracht von der Volkskultur Nieder-
österreich. 
Damköhler, geboren 1945, Weinviertler,
konkret Ziersdorfer, schöpft den Inhalt
seines Werk aussschließlich aus
Eindrücken aus den Gemeinden, der
Region, aus der von ihm so typisch
charakterisierten Gegend, dem Wein-
viertel eben. Damköhler ist Literat,
Organisator und Herausgeber, Chronist,
Maler, Graphiker, Leiter der Künstler-
gruppe ARTSchmidatal u.v.m. 

Der Band enthält Lyrik, Prosa, Kapitel
wie „Du-ich“, „Fernweh“, „Frühling“,
„Geschichten vom Land“ und „Mit
einem Lächeln“. Immer wieder spielen
„Provinz“ und „Region“ eine Rolle, die
Damköhler als Quell von oft unbe-
kannten, verschütteten Begriffen und
Produkten, aber auch als Reservoir
von Persönlichkeiten aus der Region
nutzt. Eine davon ist Damköhler selbst –
ein Autor und Künstler, der auch nie
den Humor verliert.
Das Buch ist über die Volkskultur NÖ,
3452 Atzenbrugg, Schlossplatz 1, 
Tel.: 02275/4660, zu beziehen.  

Literatur – aus den 
Gemeinden geschöpft

HLW-Direktorin Inge Dirnbacher, zwei Schüler, Bgm. Josef Schmidl-Haberleitner,
die PKomm-Geschäftsführer Gerhard Winter und Andreas Szerencsics sowie
Thomas Hager von der Gemeinde Pressbaum.

k o m m u n a l i n f o  
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WIR FINANZIEREN AUTOS.
UND DIE STRASSEN, 
AUF DENEN SIE FAHREN.
Als Spezialist für Finanzierungen der öffentlichen Hand bietet 

die HYPO NOE GRUPPE maßgeschneiderte und individuelle 

Lösungen. Der ganzheitliche Ansatz für öffentliche Auftraggeber 

beginnt bei einer umfassenden Bedarfsanalyse mit kompetenter 

Beratung und reicht bis zur professionellen Abwicklung inklusive 

zuverlässiger Projektrealisation. 

Über effektive Finanzierungskonzepte aus einer Hand – für die 

öffentliche Hand – informiert Sie der Leiter Public Finance & Cor-

porates Austria, Wolfgang Viehauser, unter +43(0)5 90 910-1551, 

wolfgang.viehauser@hyponoe.at

www.hyponoe.at


